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1 Überblick über die Struktur des Fortbildungskonze ptes 

1.1 Einführung in die Gesamtproblematik 

Das vorliegende Fortbildungskonzept folgt den Leitprinzipien der Lebensweltorientierung, 
Wissenschaftsorientierung sowie Handlungsorientierung.  

Der Lebensweltorientierung entsprechend wird die Lebenswelt der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zum Ausgangs- und Zielpunkt der Lernprozesse bestimmt. 

Die ausgewählten Lernanlässe sollen Jugendliche 

· dazu veranlassen, gezielter über die Thematik Geld, Konsum und Kredite in ihrer gegen-
wärtigen Lebenswelt nachzudenken und die hieraus gewonnenen Erfahrungen zusam-
menzutragen (z.B. Wie viel Geld gebe ich für meine Handy-Nutzung aus?, Was bedeutet 
mir die Handy-Nutzung?, Was erwarte ich von den Providern?, Wo begegnen mir hier 
Kredite? etc.) 

· ihnen Gelegenheiten für neue oder erweiterte Erfahrung in diesem Bereich verschaffen 
(z.B. durch das Durchspielen von Situationen, die für den Jugendlichen erst in Zukunft an 
Bedeutung gewinnen).  

Das Prinzip der Wissenschaftsorientierung bedeutet, dass den Jugendlichen nach Möglich-
keit wissenschaftlich begründbare Kenntnisse und Einsichten in die Bedingungen und Aus-
wirkungen der verschiedenen Formen des Konsums vermittelt werden. Der Thematik Geld, 
Konsum und Kredite entsprechend werden vorliegend vor allem Erkenntnisse der Ökonomik 
und Rechtswissenschaft zu Grunde gelegt.  

Den Jugendlichen sollten trotz der Komplexität der Thematik und der Notwendigkeit, diese in 
der Formulierung der Module didaktisch zu reduzieren, immer auch die Möglichkeit gegeben 
werden, die Thematik eigenständig als solche zu erfassen und einzugrenzen. Dieser Grund-
satz wird vorliegend im Modulaufbau mit dem Prinzip der Handlungsorientierung aufgegrif-
fen. In den Modulen erhalten die Jugendlichen genügend Handlungsräume, die ihnen zum 
einen das Erfassen der Problematik ermöglichen, andererseits aber auch dazu verhelfen, 
realistische Problemlösungen zu finden. 

1.1.1 Lebensweltorientierung 

Die „Jugend“ stellt einen von der Kindheit und dem Erwachsenenalter abgrenzten Lebensab-
schnitt dar. Jugend ist zum einen mit altersspezifischen Entwicklungsaufgaben verbunden 
(z.B. der Ablösung von den Eltern, dem Aufbau eines eigenen Wertesystem). Jugend be-
zeichnet zum anderen eine Gruppe innerhalb der Gesamtbevölkerung, die mit ihren Lebens-
stilen sowie Rechten und Pflichten einem zeitgeschichtlichen Wandel unterliegt (siehe Oer-
ter/Dreher 1995, S. 310 ff.) 

Wenn Jugendliche Probleme mit Geld, Konsum und Krediten haben, dann beruhen diese 
Probleme folglich entweder auf  

· einen Probleme verursachenden Umgang mit den Entwicklungsaufgaben, 
· einem jugendspezifischen Lebensstil, der die Probleme hervorbringt, 
· mangelnde ökonomische und rechtliche Kompetenz, 
· oder auf einer Unvollkommenheit der Rechte und Pflichten.  
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Bei der Erfassung der Probleme Jugendlicher verwendet das vorliegende Material den Beg-
riff der Lebenswelt in der Tradition von Husserl 1962, Schütz/Luckmann 1988 und Habermas 
1981. Der Begriff der Lebenswelt beschreibt vorliegend die Welt des alltäglichen Handelns. 
Es ist die Welt des Selbstverständlichen und konkret Erfahrbaren, innerhalb derer Jugendli-
che und junger Erwachsene leben, denken, handeln und sich mit anderen verständigen. Der 
Begriff der Lebenswelt wird hier bewusst doppeldeutig verwendet, das heißt, mit ihm werden 
einerseits die Tatsachen des Alltags selbst beschrieben, andererseits die Interpretationen 
dieser Tatsachen. Auf diese Weise kann die Lebenswelt von allen Akteuren als veränderbar 
wahrgenommen werden. Der hiermit beabsichtigte emanzipatorische Prozess entspricht den 
Zielsetzungen in der Bildungs- und Beratungsarbeit mit Jugendlichen. 

Die Lebenswelt umfasst die Persönlichkeit des Jugendlichen und seine Kompetenzen, den 
kulturellen Wissensvorrat im Umfeld des Jugendlichen sowie die Gesellschaft mit all ihren 
Ordnungen (siehe Abbildung 1).  
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Quelle: in Anlehnung an Habermas (1981), Bd. 2, S. 2 09 

 

Abbildung 1 Aspekte der Lebenswelt von Jugendlichen  

Das vorliegende Fortbildungskonzept widmet sich Fragen und Problemfeldern des Umgangs 
mit Geld, Konsum und Krediten, die regelmäßig in der Lebenswelt von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen auftauchen. Der Fokus ist somit auf ökonomisch-rechtliche Fragestel-
lungen der Lebenswelt von Jugendlichen gerichtet. Die Persönlichkeit des Jugendlichen um-
fasst insoweit seine Kompetenz, mit Bezug auf ökonomische Situationen ein Maximum sei-
ner Zielerreichung anzustreben und dabei rechtlich zutreffende Bewertungen vorzunehmen. 
Werte und Normen, die für den Jugendlichen von Bedeutung sind, gehören einerseits zur 
Kultur. Andererseits stellen sie einen Teil der Ordnung in der Gesellschaft dar. Die Rechts-
ordnung als grundlegendes Fundament der Gesellschaftsordnung bestimmt dabei nicht nur, 
wer welche Rechte und Pflichten hat. Dies wird unten im Detail dargestellt. Gesetze (z.B. 
Verbraucherschutzvorschriften) wirken über ihre Schutz- und Informationsfunktion auch un-
mittelbar zurück auf die Kultur im Umfeld des Jugendlichen.  
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Geld, Konsum und Kredite sind Tatsachen des Alltags, die von einer Vielzahl sich permanent 
wandelnder kultureller, gesellschaftlicher und persönlicher Faktoren beeinflusst werden. So 
unterliegt beispielsweise das Geld in seiner Funktion als Tauschmittel genauso einem kultu-
rellen Wandel, wie die Statussymbole des Konsums und die Inanspruchnahme von Krediten. 
So gab es nach dem zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik Deutschland zunächst das 
Leitbild der sparsamen Hausfrau. Diese hat bei der beabsichtigen Anschaffung eines größe-
ren Konsumgutes, etwa einer elektronischen Wäscheschleuder, wiederkehrend einen Betrag 
angespart bis der Kaufpreis gezahlt werden konnte. Das stetige und ungebrochene Wirt-
schaftwachstum in Zeiten des Wirtschaftswunders führte zu ersten Marktangeboten des 
„Konsums auf Pump“. Dies wurde zunächst in der Form des heute noch gängigen Abzah-
lungskauf angeboten, das bedeutet ein bestimmtes Gut wird unmittelbar gekauft und an den 
Käufer übergeben, die Bezahlung erfolgt jedoch ratenweise an den Verkäufer. Mit der Zeit 
trat neben diese Form der Finanzierung eines speziellen Konsumgutes die Gewährung von 
Darlehen zu Konsumzwecken im Allgemeinen. Diese Entkoppelung der Darlehensgewäh-
rung von dem Kauf eines bestimmten Konsumgutes erfolgte in einem zunehmenden Pro-
zess. Zunächst wurden Kleinstkredite, häufig als Hausfrauenkredite bezeichnet, gewährt, 
hiernach zunehmend höhere Darlehen mit zunehmender Laufzeit. Eine vollständige Loslö-
sung der Darlehensgewährung von einem konkreten Konsumzweck stellt heutzutage der 
Dispositionskredit dar. 

Eine Folge der Zunahme der Darlehensgewährung ist die mit dieser Entwicklung einherge-
hende zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz des über Kredit finanzierten Konsums. 

Genauso ändert sich die Gesamtheit aller Regeln, Normen und Institutionen, mit denen wir 
als Gesellschaft wirtschaftliche Verhaltensspielräume regeln. Diese permanente, auch weiter 
andauernde Entwicklung, ist einerseits Folge, anderseits aber auch Motor der weiteren Ent-
wicklung des über Kredit finanzierten Konsums. In Anlehnung der oben beschriebenen zu-
nehmenden Entkopplung von Konsum und Darlehensgewährung galt zunächst ein spezielles 
Abzahlungsgesetz. Dieses wurde 1990 durch das Verbraucherkreditgesetz abgelöst und 
erweitert. Hierdurch wurde beispielsweise der Fall geregelt, dass ein bestimmtes Konsumgut 
finanziert wird, jedoch Verkäufer und Darlehensgeber verschieden sind (das so genannte 
verbundene Geschäft). Dieses Gesetz wurde durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz 
2002 in das allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch integriert und wird heute auch auf Immobi-
lienfinanzierungen und Internetverträge angewendet.  

Die generelle Einbindung verschiedener Verbraucherschutzgesetze (Fernabsatzgesetz, 
Verbraucherkreditgesetz, Gesetz über Allgemeine Geschäftsbedingungen und verschiedene 
mehr) in das allgemeine Zivilrecht war 2002 der in den letzten Jahrzehnten deutlichste 
Schritt hin zu der Akzeptanz, dass Verbraucherschutz Teil der allgemeinen Rechtsordnung 
ist. 

Und auch die persönlichen Kompetenzen, die den Verbraucher in wirtschaftlichen Zusam-
menhängen handlungsfähig machen, unterliegen notwendigerweise einem Veränderungs-
prozess. In der Ära der Goldwährung musste sich ein Verbraucher nicht mit Finanzdienstleis-
tungen rund um Kredite auskennen.  

Die Lebenswelt der Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat sich in den letzten 20 Jahren 
deutlich verändert. Dies betrifft ganz besonders den Bereich des Konsums. Kinder- und Ju-
gendmärkte sind in der Bedeutung für die anbietende Wirtschaft in den letzten Jahren gewal-
tig gewachsen. Ursache ist das – abgesehen von kleineren Rückschlägen – insgesamt trotz 
schrumpfender Bevölkerungszahl stetig wachsende Finanzvolumen, über das jungen Ziel-
gruppen verfügen. Dies bietet für Märkte, die sich direkt an Kinder und Jugendliche richten, 
einen besonderen Anreiz. Das Unternehmen, dem es gelingt, die junge Zielgruppe an sich 
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und seine Marken zu binden, profitiert auch langfristig von den Geldmitteln dieser Zielgruppe. 
Wer einmal ein Girokonto bei der xy-Bank hat, bleibt dieser in der Regel treu, wer einmal ein 
xy-Handy hat, wird diese Marke auch noch im Alter kennen und kaufen, sofern die Produkt-
eigenschaften weiterhin interessant bleiben (siehe hierzu Egmont Ehapa 2007; S. 15).  

Das Geldmittelpotenzial, über das die 5,73 Millionen 6- bis 13-Jährigen verfügen, setzt sich 
aus monatlichen Geldzuwendungen, Geldgeschenken und dem aktuellen Sparguthaben zu-
sammen.  

Nach der KidsVerbraucheranalyse 2008 beläuft sich die Summe monatlicher Geldzuwen-
dungen für die 6- bis 13-Jährigen auf insgesamt 1,6 Milliarden Euro. Die durchschnittliche 
Höhe der monatlichen Zuwendungen beträgt bei der Gruppe der 6 bis 9-Jährigen 14,05 Eu-
ro, bei der Gruppe der 10- bis 13-Jährigen 32,54 Euro. Jungen bekommen dabei tendenziell 
etwas höhere Zuwendungen als Mädchen (siehe Edmont Ehapa GmbH 2008, S. 20). 

Neben den monatlichen Geldzuwendungen erhalten die 6- bis 13-Jährigen Geldgeschenke 
zu den unterschiedlichsten Anlässen. Diese addierten sich auf einen Betrag von 0,99 Milliar-
den Euro im Jahr 2008. Allein Weihnachten bekommen die 6- bis 9-Jährigen durchschnittlich 
58,30 Euro geschenkt, die 10 bis 13-Jährigen 94,52 Euro. Vergleichbare Beträge gibt es 
nochmals zum Geburtstag (siehe Edmont Ehapa GmbH 2008, S. 20). 

Die Höhe des Sparguthabens betrug 2008 für die 6- bis 13-Jährigen 3,79 Milliarden Euro. 
Mädchen verfügten über etwas mehr gespartes Geld als Jungen. Im Durchschnitt hatten 6- 
bis 9-Jährige 560 Euro auf dem Sparbuch 10- bis 13- Jährige 763 Euro (siehe Edmont Eha-
pa GmbH 2008, S. 20). 

Über das Geld können die Kinder und Jugendlichen allerdings faktisch nicht uneingeschränkt 
verfügen. Dies hat eine Befragung von Eltern (n=100) im Rahmen der KidsVerbraucherana-
lyse 2008 ergeben (siehe Edmont Ehapa 2008, S. 23), die in nachfolgender Abbildung 2 
dargestellt ist. 
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Abbildung 2 Verfügungsgewalt von Jugendlichen über das eigene Geld 

Bei der Betrachtung des Konsums von Jugendlichen und jungen Erwachsenen muss be-
dacht werden, dass diese Zielgruppe auf unterschiedlichen Märkten, mit unterschiedlichen 
Bezügen zu sozialen Gruppen konsumieren (siehe hierzu und im folgenden Abbildung 3).  
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Abbildung 3 Modell zur ökonomischen Lebenswelt von Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen  
   (Quelle: eigene Darstellung) 

Getauscht werden verschiedene Güterarten, neben Sachgütern und Dienstleistungen auch 
Informationen sowie Finanzgüter. Der Ort, an dem der Tauschhandel stattfindet, bestimmt 
die Bezüge zu den sozialen Gruppen und die rechtlichen Rahmenbedingungen des Tau-
sches. Diesbezüglich kann unterschieden werden in den stationären Handel, den Handel im 
Internet sowie dem Tauschmarkt ohne geldliche Gegenleistung. Gerade Letzterer verdient 
bei Jugendlichen eine besondere Beachtung, weil er in der Regel ohne direkte Kontrollmög-
lichkeiten von Erwachsenen stattfindet. Zahlenmaterial hierzu ist in der Literatur unseres 
Wissens nicht vorhanden. Demgegenüber gibt die KidsVerbraucheranalyse (2008), auch 
wenn sie sich auf die Zielgruppe der 6- bis 13-Jährigen bezieht, einen guten Einblick, wofür 
die Jugendlichen ihr Geld ausgeben (siehe Abbildung 4). 
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Abbildung 4 Anteil der Jugendlichen, die eigenes Ge ld für Güterkauf verwenden 

Vorliegend wären insbesondere Erhebungen zur Verschuldungssituation von Jugendlichen 
interessant. Zahlen mit Aussagekraft sind jedoch so gut wie nicht vorhanden. Nach einer 
Studie von Synovate Kids + Teens aus 2005 verschulden sich Jugendliche in der Regel nicht 
für ihre Handynutzung, sondern vielmehr für Fast Food, Weggehen sowie Kleidung (siehe 
Egmont Ehapa 2007, S. 45). Zu einem analogen Ergebnis kommt die einschlägige Schufa 
Studie, wobei zu beachten ist, dass diese im Auftrag von Telekommunikationsunternehmen 
erstellt wurde.  
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1.1.2 Wissenschaftsorientierung 

Die Ökonomik als Wissenschaft befasst mit Fragen und Problemfeldern der Knappheit. Ge-
meint ist die Diskrepanz zwischen der Menge an Gütern, die man sich wünscht, und der 
Menge der Güter, über die man verfügt.  

Um Knappheit an Gütern wirksam zu mindern, treffen Menschen rechtliche Regelungen und 
gehen institutionelle Beziehungen ein. Diese Überlegungen erlauben auf der Basis der Prin-
zipal-Agent-Theorie grundlegende Aussagen zur Gestaltung der Rechtsbeziehung zwischen 
Verbrauchern und Anbietern (siehe Abbildung 5).  

Die Prinzipal-Agent-Theorie befasst sich generell mit den Folgen einer asymmetrischen In-
formationsbeziehung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Danach sind Verbraucher 
(Auftraggeber = Prinzipal) gegenüber den Anbietern (Auftragnehmer = Agent) benachteiligt, 
weil sie, was das angebotene Produkt betrifft, nur über unvollständige Informationen verfü-
gen. Diese Asymmetrie in der Informationsverteilung kann beim Kauf von Gütern zu Konflik-
ten führen. Verträge können, wenn sie die richtigen Kontrollmaßnahmen enthalten, diesen 
negativen Folgen der Informationsbeziehung entgegenwirken. Sie können den Auftraggeber 
dazu bewegen, trotz Eigeninteresse auch bestmöglich im Sinne des Auftragnehmers zu 
handeln. Als Anreizsysteme eines für beide Vertragspartner vorteilhaftes Verhalten werden 
institutionelle Regeln, Sanktionen und Garantien betrachtet.  
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Abbildung 5 Institutionelle Regelungen zur Reduktio n von Transaktionskosten 

Bezogen auf ökonomische Vorgänge - wie den Kauf eines Konsumgutes oder die Inan-
spruchnahme einer Dienstleistung - handeln nach der „Prinzipal-Agenten-Theorie“ der Prin-
zipal (Verbraucher, Kunde oder Käufer) und der Agent (Unternehmer, Anbieter, Verkäufer 
oder Vermittler) die Bedingungen eines Geschäfts aus (soziale Interaktion). In dem Verhält-
nis Verbraucher vs. Unternehmer besteht auf Seiten des Verbrauchers (des Prinzipals) re-
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gelmäßig höhere Unsicherheit als auf Seiten des Unternehmers (Agenten). Dies bezieht sich 
auf Eigenschaften des Vertragsgegenstandes, den angemessenen (Markt-)Preis und die 
Rahmenbedingungen des Geschäfts. Man nennt dies auch „strukturelles Ungleichgewicht“, 
da es aus der Struktur der Beteiligten, dem Verbraucher als Laien und dem Unternehmer als 
Profi, resultiert. Die Unsicherheit ist in der Regel umso größer, je seltener diese Form des 
Geschäfts abgeschlossen wird. Beim Kauf von Lebensmitteln ist das Informationsdefizit und 
das Risiko für den Verbraucher geringer als bei dem Kauf eines Produkts für die Altersvor-
sorge. Auch die Lebenslage einschließlich des sozialen Umfelds beeinflusst den Grad der 
Unsicherheit. Der Jugendliche wird Handyverträge aufgrund der Gespräche in seiner 
„Peergroup“ häufig besser vergleichen und beurteilen können als Versicherungsverträge.  

Institutionen wie Gesetze und Sanktionen reduzieren Unsicherheit. So wird durch die Ver-
pflichtung nach der Preisangabeverordnung, Bruttoendpreise zu nennen (Stichwort: Billigflie-
ger), Transparenz gefördert. Gerade im Bereich des Verbraucherrechts baut der Gesetzge-
ber bei seinen Schutzvorschriften häufig auf den Abbau von Unsicherheit etwa im Fernab-
satzrecht durch Informationspflichten oder bei Finanzdienstleistungen durch die gesetzliche 
Verpflichtung zur verantwortungsbewussten Beratung durch den Anbieter (Agenten).  

Vermeintlich vor allen Nachteilen schützende gesetzliche Regelungen verstärken die Ten-
denz des Prinzipals zu glauben, dass der Agent die Interessen des Prinzipals optimal vertritt. 
So sehen wir in der Finanzkrise, dass die Bankkunden nicht selten Produkte gekauft haben, 
ohne diese und die damit verbundenen Risiken zu verstehen. Die Vorwürfe der Betroffenen 
gehen dann oft in die Richtung, dass man dem Berater „seiner Bank“ doch vertraut habe, 
dass dieser im Interesse des Kunden handeln würde. Es könne doch nicht richtig und erlaubt 
sein, dass die Bank ein Produkt verkauft, das vornehmlich in ihrem eigenen (Provisions-) 
Interesse liegt. Dieser Einstellung liegt eine offenkundige Verkennung der gegenläufigen 
Interessen zu Grunde. 

Die Gesetze und Sanktionen (Schadensersatz, Haftung) stellen sich in diesen Fällen nach-
träglich als unzureichend heraus, weil sie weder ein derartiges Marktverhalten verhindert 
haben, noch die nachteiligen Folgen zumindest „verteilen“. 

Ferner ist zu beachten, dass Unsicherheit auf Seiten des Prinzipals im Interesse des Agen-
ten sein kann. So reagiert der Markt auf gesteigerte spezielle Informationspflichten mit An-
geboten, die auf andere Weise Transparenz wiederum verringern (versteckte Kosten, Kom-
binationsangebote, Werbung mit Preisen „ab“, benachteiligende Vertragsbedingungen wie 
verlängerte Laufzeit usw.).  

In dem nicht zu leugnenden Interessengegensatz von Prinzipal und Agenten (Verbraucher 
und Anbieter) und dem entsprechenden Verhalten liegt die Ursache dafür, das Institutionen 
niemals (dauerhaft) ausreichen um den Prinzipal vor den Nachteilen seines eigenen Han-
delns zu schützen. Vielmehr ist es im Sinne einer modernen Prävention erforderlich, dass 
der Prinzipal (hier gerade auch der Jugendliche) sich seiner Rolle im Markgeschehen be-
wusst ist. 

Dennoch steuern Gesetze und Sanktionen die soziale Interaktion zwischen Prinzipal und 
Agent. Die nicht selten auf europäischen Vorgaben beruhenden Verbraucherschutzvor-
schriften, das sonstige Allgemeine Zivilrecht und die Wettbewerbsvorschriften beinhalten 
Gebote und Verbote für das Marktverhalten insbesondere des Agenten. Für den Fall der Zu-
widerhandlung beinhalten sie Sanktionen im Einzelfall oder strafbewehrte Verbote im Allge-
meinen. 
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Die institutionellen Regelungen für den Verbraucherschutz können in Gebote (Anordnung 
eines bestimmten Verhaltens) und Verbote (Untersagung eines bestimmten Verhaltens) an 
den Anbieter eingeteilt werden (siehe hierzu Abbildung 6). Ein typisches Gebot ist die Ver-
pflichtung zu spezifischen Informationen (z.B. Preisangabeverordnung, Widerrufsrecht); ein 
allgemein bekanntes Verbot ist die Untersagung von irreführenden Angaben (z.B. Netto-
preisangabe). Verstöße können zum einen von Verbrauchern im einzelnen Vertragsverhält-
nis geltend gemacht werden. Dies führt zu Sanktionen innerhalb des Vertragsverhältnisses 
(z.B. Gewährleistung). Zum anderen können innerhalb des Marktes Verstöße durch den 
Staat (in der Regel Ordnungsbehörden), durch Konkurrenten (häufig durch die Vertretung in 
Kammern) oder durch Verbraucherverbände geltend gemacht werden. Sanktionen sind in 
diesem Fall regelmäßig strafbewehrte Unterlassungsanordnungen.  
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Abbildung 6 Institutionen zum Verbraucherschutz 

Die institutionellen Regelungen (Gesetze und Sanktionen) bilden zusammen mit der Kultur 
und der Persönlichkeit die drei wesentlichen Aspekte der Lebenswelt. Danach ist die Le-
benswelt des „homo oeconomicus“ (des wirtschaftlich handelnden Menschen) bestimmt 
durch eine Zweck-Ressourcen-Knappheit, die sich als Möglichkeitsraum des Verbrauchers 
manifestiert. Die Zwecke sind Ergebnis eines individuellen Abwägungs- und Entscheidungs-
prozesses, in welchem der Verbraucher seine Lebenswelt zu den Zielen seiner Handlungen 
in Beziehung setzt. Der Prozess wird maßgeblich durch seine Persönlichkeit beeinflusst. 
Dies sind die individuellen Kompetenzen des jungen Verbrauchers, d.h. seine Eignung, Fä-
higkeit und Befugnis, bestimmte spezifische Handlungen vorzunehmen. 

Die Handlungen werden durch Anreize bestimmt, die durch Präferenzen und Restriktionen 
hervorgerufen werden. Der Verbraucher ist in seinen Präferenzen eigennützig. Die Restrikti-
onen werden durch die Institutionen beeinflusst.  

Die Gesamtheit institutioneller Regelungen lässt sich in Wirtschafts-, Rechts-, und kultureller 
Ordnung untergliedern. Zusammen mit den vorhandenen Ressourcen bestimmen diese in 
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unserem Wirtschaftssystem die Art und Weise, wie Güter arbeitsteilig produziert, verteilt und 
konsumiert werden. 

Eine tragende Säule unserer (Wirtschafts- und) Rechtsordnung, wenn nicht überhaupt der 
wichtigste Grundsatz ist das Prinzip der Privatautonomie. Jeder volljährige, nicht in seiner 
Geschäftsfähigkeit beschränkte Mensch (= jeder Vollgeschäftsfähige) darf sich in beliebiger 
Weise betätigen (oder auch nicht) solange er dadurch nicht in verbotener Weise die Rechte 
eines Anderen beeinträchtigt. Gesetzliche Einschränkungen der Privatautonomie, wie die 
Strafbarkeit der „unterlassenen Hilfeleistung“ oder das Verbot eines Vertrages, in dem man 
sich verpflichtet, sich oder jemand anderes zu töten, bestätigen das grundlegende Prinzip 
eher, als dass sie die Privatautonomie grundsätzlich in Frage stellen.  

Ein besonderer Teil der Privatautonomie ist die Vertragsfreiheit. Jeder kann grundsätzlich 
jeden beliebigen Vertrag mit jeglichem Inhalt abschließen oder jeden Vertragabschluss ab-
lehnen. Für die in einem Vertrag übernommene Verpflichtung hat man dann auch einzuste-
hen. Gerade im Umgang mit wirtschaftlich unerfahrenen jungen Erwachsenen wird in der 
Gesellschaft häufig eingewendet, der Vertragspartner hätte doch selbst erkennen können, 
dass der junge Erwachsene seine Verpflichtung gar nicht erfüllen kann, weil er etwa schon 
fünf Handyverträge hatte, die Darlehensrate höher war als das monatliche Einkommen oder 
weil die „Schufa“ so schlecht war. Auch von den Betroffenen selbst wird oft kommentiert, 
dass der Anbieter doch selber Schuld sei. Diese falsche Einschätzung über die Rolle der 
Anbieter, unserer Rechts- und Gesellschaftsordnung birgt nicht nur die Gefahr, eines fal-
schen rechtlichen Handelns, sondern verhindert auch eine Entwicklung der Jugendlichen, in 
der sie in der Lage sind, ihre Rolle im Wirtschaftgeschehen ohne Gefährdung ihrer wirt-
schaftlichen Existenz auszufüllen. Erstaunlich oft begegnet man dem Irrglauben, dass es 
etwa beim Kauf einer Sache oder dem Abschluss eines Handyvertrages grundsätzlich ein 
Rückgabe oder Rücktrittsrecht (rechtlich falsch als Widerrufsrecht bezeichnet) gebe. Der aus 
der Vertragsfreiheit resultierende Grundsatz „pactum sunt servanda“ (Verträge sind einzuhal-
ten) muss verinnerlicht werden. Erst dann kann man zu den Ausnahmen kommen, bei denen 
die Rechtsordnung ausnahmsweise aufgrund des besonderen Vertriebsweges (z.B. Fernab-
satz- oder Haustürgeschäfte) oder der Art des Geschäftes (z.B. Verbraucherdarlehen) ein 
echtes Widerrufsrecht zum Schutze der Verbraucher einräumt (hierzu siehe unten). 

Ganz zentral und grundlegend für die Wirtschaftordnung der Bundesrepublik Deutschland ist 
der Begriff des Eigentums (Eigentumsordnung). Der Begriff und die Sicherung und des Ei-
gentums ist in Art. 14 Grundgesetz (GG) festgehalten. Eigentum kann an Sachen oder Rech-
ten bestehen. Die Zuordnung des Eigentums an einer Sache oder einem Rechts ist für die 
Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland von fundamentaler Bedeutung.  

Den Prozess, in dem das Eigentum von einer Person auf einen Anderen übertragen wird 
(z.B. nach einem Kaufvertrag), nennt sich Übereignung. Erfolgt der Übergang des Eigentums 
im Wege einer Erbschaft nennt sich der Eigentumserwerb erben. Den seltenen Fall, in dem 
jemand Eigentum an einer Sache erwirbt, die vorher nicht im Eigentum eines anderen ge-
standen hat (herrenlose Sachen), nennt man Aneignung (siehe Abbildung 7).  
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Abbildung 7 Eigentumserwerb nach der Eigentumsordnu ng 

In der geltenden Eigentumsordnung ist es unabdingbar, dass das Eigentum immer unzwei-
felhaft zugeordnet ist. Dies zeigt sich in einer Besonderheit des deutschen Rechts: dem Abs-
traktionsprinzip. Dieses Prinzip erlangt gerade dann Bedeutung, wenn in Geschäften mit 
Käufern (häufig bei Minderjährigen oder anderen Verbrauchern) etwas „schiefläuft“. Eine 
Eigentumsübertragung wird grundsätzlich losgelöst (abstrakt) von dem zu Grunde liegenden 
(ggf. fehlerhaften oder auch unwirksamen) Grundgeschäft rechtlich beurteilt. Nur wenn das 
von juristischen Laien häufig als künstlich oder auch ungerecht empfundene Abstraktions-
prinzip verstanden wird, kann erklärt werden, warum beispielsweise ein Minderjähriger wirk-
sam Eigentümer eines gekauften Fahrrads werden kann, aber andererseits nicht zur Zahlung 
des Kaufpreises verpflichtet ist. Das Abstraktionsprinzip ist grundlegend für das Verständnis 
des gesamten Minderjährigen- und Verbraucherrechts. 

Das Geschäft, durch das sich jemand gegenüber einem anderen zu etwas verpflichtet, nennt 
sich Verpflichtungsgeschäft (siehe hier und im folgenden Abbildung 8). Beim Kaufvertrag 
über eine Sache verpflichtet sich der Verkäufer zur Übereignung (Übertragung) des Eigen-
tums an einem Gegenstand. Die eigentliche Übereignung erfolgt in einem zweiten Geschäft, 
dem Verfügungsgeschäft, das so heißt, weil über ein Recht verfügt wird. Das Verpflichtungs-
geschäft bildet regelmäßig die Ursache für das Verfügungsgeschäft. Gibt es Probleme mit 
dem Verpflichtungsgeschäft, etwa weil ein Beteiligten Minderjährig ist, so wirkt sich dies je-
doch nicht unmittelbar auf das Verfügungsgeschäft aus. Dessen Wirksamkeit ist gesondert 
(abstrakt) von dem Verfügungsgeschäft (nach allgemeinen Regeln) zu prüfen.  
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Abbildung 8 Abstraktionsprinzip (Grundlagen – oben,  Störung – unten; Quelle: eigene 
Darstellungen) 

Unsere kulturelle Ordnung als Teil unserer Gesellschaftsordnung ist auch im Hinblick auf das 
ökonomische Verhalten der Menschen dem Wandel unterworfen. Wie bereits dargelegt, hat 
sich das Verhältnis der Gesellschaft zum Kredit finanziertem Konsum massiv gewandelt. Es 
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gibt praktisch kein Konsumangebot mehr, bei dem nicht eine Finanzierung mit angeboten 
oder zumindest möglich ist. Dies reicht vom Urlaub auf Pump bis zur Kredit finanzierten 
Schönheits-OP. Jedoch sind nicht nur das Angebot und die Akzeptanz derartiger Angebote 
größer geworden. So waren noch vor einem Jahrzehnt die gerade für junge Menschen viel 
zitierten Haftungsfallen Internet und Handy kaum präsent. Jetzt ist das Hinzukommen neuer 
Produkte in unserer Gesellschaftsordnung nichts Neues. Die Entwicklung hinsichtlich Inter-
net und Handy ist jedoch nicht nur von einer außergewöhnlichen Rasanz geprägt, ihr wohnt 
auch eine neue Qualität hinsichtlich der Bedeutung für den Einzelnen, der Anforderung an 
den Nutzer und der Gefahr der Haftung inne. 

Der wirtschaftlich handelnde Mensch in unserer Wirtschaftsordnung kann in Abhängigkeit 
von seinem Alter in ganz unterschiedlicher Weise Träger von Rechten und Pflichten sein und 
dies auf ganz unterschiedliche Art und Weisen werden. Die Altersstufen sind dabei je nach 
Rechtsgebiet unterschiedlich, ganz zu schweigen von den unterschiedlichen Definitionen von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der Pädagogik. Um Missverständnisse zu ver-
meiden, werden bei den rechtlichen Ausführungen die juristischen Fachtermini benutzt, auch 
wenn diese manchmal etwas „sperrig“ wirken. 

Rechtsfähig ist nach § 1 BGB jeder Mensch  dessen Geburt vollendet ist. Damit kann diese 
Person Träger von Rechten und Pflichten sein. So kann man z.B. erben oder Eigentümer 
sein.  

Ebenso ist jeder Mensch mit Geburt handlungsfähig. Diese besteht zum einen in der Fähig-
keit, tatsächlich zu handeln. Ob man durch sein tatsächliches Handeln z.B. zum Schadens-
ersatz verpflichtet ist, weil man fremdes Eigentum verletzt, hängt vom Alter und der Ein-
sichtsfähigkeit des Einzelnen ab. Dies bezeichnet man als Deliktsfähigkeit (auch Zurech-
nungsfähigkeit genannt). Der deliktsfähige Mensch  ist beschrieben in § 827 und vor allem 
in § 828 BGB.  

Im Übrigen besteht die Handlungsfähigkeit aus der Option, durch Willenserklärungen Rechte 
und Pflichten zu begründen oder aufzuheben.  

Geschäftsunfähige sind danach diejenigen, die geboren sind und das siebte Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben (allgemein sprachlich „Kinder“). Kinder die das siebte Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben sind Geschäftsunfähige . 

Beschränkt Geschäftsfähige  sind Personen, die das siebte Lebensjahr jedoch noch nicht 
das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben (allgemein sprachlich „Jugendliche“). 

Voll Geschäftsfähige  sind Personen, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und 
nicht wegen besonderer Umstände (z.B. dauerhafte Störung der Geistestätigkeit § 104 Nr.2 
BGB) an einer freien Willensbestimmung gehindert sind. Es muss auch gerade bezüglich der 
Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen darauf hingewiesen werden, dass allein fehlende 
Bildung, mangelnde wirtschaftliche Erfahrung oder vergleichsweise geringe kognitive Fähig-
keiten nicht zu einer Einschränkung der Geschäftsfähigkeit führen. Lediglich bei einer Geis-
teskrankheit oder krankhaften Geistesschwäche (i.d.R. bei einem IQ unter 60), die die freie 
Willensbildung  ausschließt, greift die Einschränkung. Bloße Willenschwäche, leichte Beein-
flussbarkeit oder das Unvermögen, die Tragweite der abgegebenen Willenserklärung abzu-
schätzen, haben keinen Einfuß auf die Wirksamkeit von und die Bindung an Verträge. 

Heranwachsende  (nur im Deliktsrecht von Bedeutung) sind Erwachsene, die das achtzehn-
te, jedoch noch nicht das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben (allgemein sprach-
lich „junge Erwachsene“). 
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Abbildung 9 Rechtsordnung und homo oeconomicus (Que lle: eigene Darstellung) 

Dabei muss sich die Jugendhilfe (Jugendsozialarbeit) ihrer Rolle hinsichtlich der Entwicklung 
der Jugendlichen bewusst sein. Ein Blick auf die juristische Zielvorgabe und Aufgabenbe-
schreibung in §1 SGB VIII ist insoweit hilfreich. Es besteht ein Recht des Jugendlichen auf 

· Förderung seiner Entwicklung, 
· auf die Erziehung zu einer eigenverantwortlichen  
· und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

Was in anderen Zusammenhängen selbstverständlich ist, gilt auch hinsichtlich des ökonomi-
schen Verhaltens des Jugendlichen. „Seine Entwicklung“ zu einer „eigenverantwortlichen“ 
Persönlichkeit ist zu fördern. Diese Zielvorgabe verbietet nicht nur ein dirigistisches Verhal-
ten gegenüber dem Jugendlichen. Vielmehr muss vermieden werden, dass ein Verhalten bei 
dem Jugendlichen nur deshalb angestrebt und gefördert wird, weil es vernünftig erscheint. In 
diesem Lichte ist das Modul „Poppen oder Shoppen“ zu sehen. Durch die sicher provokante 
Kombination soll jeder Ansatz einer moralisch wertenden Verhaltens in Frage gestellt wer-
den. Ein Beitrag zur Altersvorsorge ist sinnvoller, als eine teure Fete. Doch letztlich muss es 
die Entscheidung des Jugendlichen sein, wozu er seine Mittel verwendet. Art, Umfang und 
Grund für eine Einwirkung auf den Jugendlichen sollten immer hinterfragt sein. 

Einige Vorgaben ergeben sich insoweit aus dem Gesetz. Eigenverantwortlich und gemein-
schaftsfähig soll die Persönlichkeit des Jugendlichen sein. Vor Gefahren soll der Jugendliche 
geschützt werden. Gemeinschaftswidrig ist sicher eine völlige Überschuldung zu Konsum-
zwecken. Anderseits ist Konsum nicht nur gesellschaftlich akzeptiert, sondern für unser Wirt-
schaftsystem konstituierend. Forderungen nach Enthaltsamkeit und Sparsamkeit mit Blick 
auf den Konsum werden schon deshalb nicht erfolgreich sein, weil sie nicht mehr der Le-
benswelt in unserer Gesellschaft und noch viel weniger der Lebenswelt der Jugendlichen 
entsprechen.  
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Eine zeitgemäße Jugendarbeit zu den Problemkreisen, Geld, Konsum und Kredit muss folg-
lich eine Prävention vor dem wirtschaftlichen Scheitern beinhalten und nicht die Prämisse 
des Konsumverzichts. Dieser immer noch weit verbreitete „erhobene Zeigefinger“ ist nicht 
nur antiquiert, seine Wirkung ist im besten Fall nicht vorhanden. Da Knappheit jedoch bein-
haltet, dass nicht alle Wünsche unmittelbar verwirklicht werden können, bedeutet dies auch, 
das junge Menschen in die Lage versetzt werden müssen, zwischen Gütern und Konsum-
wünschen abzuwägen und die Kosten eine vorzeitigen (über Kredit finanzierten) Konsums in 
ihre Entscheidungen einzubeziehen. Die Erfahrung in der Praxis zeigt: Stellt man junge 
Menschen vor die Frage, „auf wie viele SMS muss ich bei diesem Anbieter für diesen Klin-
gelton verzichten?“, so finden auch zuvor schwache Rechner ein meist richtiges Ergebnis. 
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Abbildung 10 Jugend als Aufgabe des Sozialrechts 

1.1.3 Handlungsorientierung 

Das vorliegende Konzept folgt dem Prinzip, die Handlungsspielräume in den Modulen mög-
lichst weit zu gestalten. Die Themen müssen mit den teilnehmenden Jugendlichen nach de-
ren Erfahrungen und Wünsche entsprechend modifiziert werden.  

1.2 Fachdidaktische Ratschläge 

1.2.1 Ökonomische Ratschläge 

Bei der Behandlung der Module muss aus ökonomischer Sicht unbedingt darauf geachtet 
werden, dass ökonomische Betrachtungen zwingend etwas mit Bewertungen und dem Set-
zen von Prioritäten zu tun haben. Denn der Gegenstand der Ökonomie ist das Missverhältnis 
zwischen Zwecken und Mitteln und die hieraus resultierenden Konsequenzen. Dieses Miss-
verhältnis wird als Zweck-Mittel-Knappheit bezeichnet (siehe Abbildung 11).  
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Eine Knappheit kann dadurch gelöst, dass entweder von außen weitere Mittel zur Verfügung 
gestellt werden oder die begrenzt verfügbaren Mittel so auf die Zwecke aufgeteilt werden, 
dass auf einige Zwecke zugunsten anderer Zwecke verzichtet wird. Letzteres verlangt vom 
Entscheidungsträger ein Abwägen zwischen Zweckerreichung und Zweckverzicht. Dieser 
Abwägungsprozess ist das Kernproblem der Ökonomie. Er muss von jedem, der ökonomi-
sche Entscheidungen fällt, praktiziert werden. Ohne ihn zu beherrschen ist ein sinnvoller 
Umgang mit Geld, Konsum und Krediten nicht möglich. 
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Abbildung 11 Zweck-Mittel-Knappheit als Gegenstand der Ökonomie 

Ob der Mensch in einer Entscheidung unter Knappheit bestimmte Bedürfnisse zuerst zu be-
friedigen sucht (sog. Grundbedürfnisse), bevor er sich neuen Bedürfnissen zuwendet, ist 
indes keine ökonomische Fragestellung, sondern eine Fragestellung, die, wenn überhaupt, 
nur die Psychologie, Soziologie, Philosophie oder Theologie beantworten kann.  

Aus ökonomischer Sicht gibt es keine Grundbedürfnisse, und auch keine Unterscheidung 
zwischen sinnvollem und unsinnigem Konsum. Über die sinnvolle Mittelverwendung kann nur 
derjenige entscheiden, der über diese Mittel verfügt und der diese aufgrund der von ihm ver-
folgten Zielsetzungen als knapp empfindet.  

Diese Interpretation von Knappheit und ökonomische Zweckmäßigkeit ist keineswegs 
zwangsläufig mit der Beförderung eines egoistischen Entscheidungsverhaltens verbunden. 
Wer uneigennützig handelt, der muss bei Knappheit ebenfalls entscheiden, auf welche Zwe-
cke er verzichtet, um seine altruistischen Zwecke erreichen zu können. Ob die Zweckset-
zung eigennützig oder uneigennützig begründet ist, dies ist für die ökonomische Situation 
und die Lösungen hierfür also unerheblich.  
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1.2.2 Rechtliche Ratschläge 

Hinsichtlich der rechtlichen Probleme von Jugendlichen stellen sich für die Jugendsozialar-
beit (in allen Ausformungen und verschieden Trägerschaft) zwei Fragen: 

Was darf ich bei Rechtsfragen tun? Was kann oder soll ich bei Rechtsproblemen tun? Erste-
res ist eine Frage der Rechtsberatungsbefugnis. Das Zweite ist auch eine Frage der Haftung. 

Ferner ist zu entscheiden, welche Inhalte oder Rechtsgebiete hinsichtlich von Geld und Kre-
ditproblemen von Jugendlichen in jedem Fall bekannt sein müssen, welche hilfreich sein 
können und wo zwingend auf Dritte verwiesen werden muss. 

1.2.2.1 Rechtsberatungsbefugnis 

Früher teilte man Tätigkeiten mit Bezug auf Rechtfragen in Rechtsberatung und Rechtsver-
tretung ein. Die Berechtigung hierzu war im Rechtsberatungsgesetz geregelt. Nunmehr fin-
den sich entsprechende Regeln im Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). Dabei wird nicht 
mehr zwischen Rechtsberatung und Rechtsvertretung unterschieden. Zentraler Begriff ist die 
Rechtsdienstleistung. Nach § 2 RDG ist Rechtsdienstleistung jede Tätigkeit in konkreten 
fremden Angelegenheiten, sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordern. Nach 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs beinhaltet allein das Anbieten einer Rate an 
einen Gläubiger für einen anderen, eine Rechtsberatung (jetzt Rechtsdienstleistung). Eine 
Rechtsdienstleistung liegt natürlich erst recht vor, wenn über den Inhalt, die Abwicklung, den 
rechtlichen Bestand oder die Bezahlung eine Geschäfts gestritten wird.  

Rechtsdienstleistung ist allen verboten, denen es nicht ausnahmsweise erlaubt ist (Prinzip 
des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt). Siehe hierzu auch die nachfolgende Abbildung 12. 
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Abbildung 12 Erbringung von Rechtsdienstleistungen nach § 8 RDG 
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Bei Verbraucherzentralen, Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und von anerkannten Trä-
gern der freien Jugendhilfe im Sinne des § 75 SGB VIII ist es nach § 8 Abs. 2 RDG in Ver-
bindung mit § 7 Abs. 2 RDG erforderlich, dass die Beratung durch oder unter Anleitung einer 
Person erfolgt, die (aufgrund ihrer Ausbildung) zur Rechtsdienstleistung befugt ist (vor allem 
Personen mit erstem und zweiten juristischen Staatsexamen).  

Jetzt könnte man bei der Bearbeitung juristischen Fragestellungen im Zusammenhang von 
Geld und Kreditproblemen von jungen Menschen die Frage aufwerfen, ob dies in den Aufga-
ben- und Zuständigkeitsbereich der genannten Institutionen gehört. Die Erfahrung zeigt je-
doch, dass das Handeln dieser Institutionen allenfalls dann zu Problemen führt, wenn diese 
als Vertreter der Betroffenen nach außen auftreten (in Form der Rechtsvertretung). Rechts-
dienstleistungen durch die Jugendsozialarbeit mit Blick auf Geld und Kreditprobleme sind 
jedoch aus einem anderen Grund problematisch. Auf Grund der hoch komplexen und sehr 
komplizierten gesetzlichen Regelungen besteht die Gefahr einer unzureichenden oder 
nachteiligen Auskunft für den Betroffenen. Wegen möglicher Nachteile, die aus einer Bera-
tung resultieren, besteht auch immer das Risiko der Haftung. 

1.2.2.2 Haftung für Rechtsdienstleistungen 

Die Beratung von Geld und Kreditproblemen hat sich nicht erst seit Einführung der Insol-
venzordnung, allerdings hierdurch verstärkt, zu einer auch rechtlich sehr komplexen Spezial-
beratung entwickelt.  

Dabei spielen auf Grund der Rahmenbedingungen juristische Fragestellungen eine zuneh-
mende Rolle. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine umfassende Beratung bei Geld- und 
Kreditproblemen zwischenzeitlich die Anwendung der verschiedensten Rechtsgebiete bein-
haltet (siehe hierzu Abbildung 13). 
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Abbildung 13 Rechtsgebiete in der Schuldnerberatung  (Quelle: eigene Darstellung) 
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Oft müssen dabei neben den juristischen Prüfungen Abschätzungen der Folgen unterschied-
licher Vorgehensweisen vorgenommen werden. Kostenrisiko, drohender Rechtsverlust, Ge-
fährdung von Konto, Arbeitsplatz, Wohnraum, Energieversorgung und vieles mehr müssen 
dabei berücksichtigt werden. In rechtlich besonders schwierigen Fällen muss sich oft die 
Schuldner- und Insolvenzberatung darauf beschränken, zu prüfen, ob eine weitere, vertiefte 
Prüfung durch eine (meist spezialisierte) Rechtsanwaltschaft erforderlich und sinnvoll ist. 
Nicht ohne Grund agiert die Schuldner- und Insolvenzberatung in aller Regel mit der Mög-
lichkeit, unmittelbar auf juristischen Fachsupport zurückzugreifen. In vielen Bundesländern 
ist diese Unterstützung und Anleitung in juristischen Fragestellungen Voraussetzung für die 
Anerkennung als Insolvenzberatungsstelle. Diese Unterstützung ist jedoch nur dann sinnvoll, 
wenn die Beratungskraft in der Lage ist, über deren Notwendigkeit zu entscheiden. Und auch 
wenn der Ratsuchende immer Herr seiner Beratung ist und folglich eigenverantwortlich über 
den einzuschlagenden Weg entscheidet: die Einschätzung und der Rat der Beratungskraft 
muss natürlich zutreffend sein, da andernfalls eine Haftung besteht.  

Es muss deutlich und nachdrücklich vermittelt werden, dass eine sachgerechte Beratung in 
Fällen von Geld- und Kreditproblemen ohne Rechtsberatung nicht möglich ist. Ebenso klar 
muss gemacht werden, dass diese Spezialberatung im sozial-orientierten Bereich nur durch 
die Schuldnerberatung erbracht werden kann. Die Erteilung von Rechtsauskünften beinhaltet 
ein Haftungsrisiko. Dabei sind vermeintlich eindeutige, unproblematische oder harmlose Ver-
haltensweisen oder Äußerungen rechtlich durchaus relevant. 

Beispiele für vermeintlich eindeutige, unproblematische oder harmlose Verhaltensweisen 
oder Äußerungen, die eine ungewollte Rechtsfolge auslösen, sind die in Modul „Jugendsozi-
alarbeit im Paragrafendschungel“ behandelten drei Fälle von der „verspäteten Vergleichsan-
nahme“, über den „untergeschobenen Betrug“ bis zu den „Nachteilen einer höflichen Bitte“: 

Vorstehende Beispiele zeigen, dass Nichtzahlung oder Zahlung, Untätigkeit bzw. Schweigen 
oder auch die Bitte, abzuwarten, rechtlich nachteilig sein können. Eine Faustformel, die eine 
bestimmte unproblematische Verhaltensweise beinhaltet, gibt es nicht. Ziel kann es folglich 
nicht sein, die juristischen Kenntnisse zu vermitteln, die für eine Schuldnerberatung erforder-
lich wäre. Vielmehr muss die Jugendsozialarbeit in die Lage versetzt werden, zu entschei-
den, welche Fälle und bei diesen mit welcher Dringlichkeit diese einer Spezialberatung zuge-
führt werden müssen. 
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2 Fortbildungsmodule 

2.1 Übersicht über die Module 

Die Module des vorliegenden Fortbildungskonzepts zu „Geld, Konsum und Kreditproblem 
von Jugendlichen“ sind stets in vier verschiedenen Phasen aufgebaut.  

Der Einstieg in einen Inhalt erfolgt über die Phase der Problematisierung. Hier werden die 
Teilnehmer durch geeignete Impulse für den zu behandelnden Inhalt sensibilisiert. Darauf 
folgt eine Phase der Information, bei der die reine Wissensvermittlung im Vordergrund steht. 
In der Phase der Anwendung wird den Teilnehmern durch unterschiedliche Lernanlässe die 
Gelegenheit gegeben, das soeben gelernte Wissen durch Anwendung zu festigen. Jeder 
Inhalt wird mit einer Phase des Transfers abgeschlossen, in der das Gelernte auf veränderte 
Fragestellungen angewendet wird. Dadurch erlernen die Teilnehmen, das Gelernte in der 
Realität zu nutzen, die durch sich ständig verändernde Situationen gekennzeichnet ist. Der 
Transfer bewirkt zugleich eine Reflexion des Gelernten, weil für die Teilnehmer erkennbar 
wird, unter welchen Bedingungen sie aus dem Erlernten einen Nutzen ziehen können. 

Die Beschreibung der Module erfolgt den vier Phasen entsprechend stets nach dem gleichen 
Muster. Den Phasen werden die Inhalte und Materialien zugeordnet, die jeweils behandelt 
werden. Ferner ist für eine genaue Zeitplanung angegeben, welchen Zeitaufwand die Refe-
renten für die Behandlung der Fragestellungen pro Phase kalkulieren sollten. Die in der Mo-
dulbeschreibung erwähnten Materialien sind im Materialband chronologisch aufgeführt. Jede 
Modulbeschreibung wird durch Erläuterungen für die Referenten ergänzt. 

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht über alle im Fortbildungskonzept enthalte-
nen Module. 

Modulnummer Modulname 
2.2 Tonis Leben unter Knappheit: Poppen 

oder Shoppen 
2.3 Die Jugendsozialarbeit im Paragrafen-

dschungel 
2.4.1 Von der Shoppingmeile bis zum Internet 

– Endlich frei einkaufen? 
2.4.2 Schwarz fahren oder CDs-Brennen – 

Erlaubt ist, was nicht verboten ist? 
2.4.3 Wenn der Postmann zweimal klingelt 
2.5.1 Mit Liebe in die Schulden – Haftung für 

Dritte 
2.5.2 Heute kaufen, nie bezahlen? – Shoppen 

auf Pump 
2.5.3 Schulden machen ist nicht schwer, sie 

los zu werden um so mehr 
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2.2 Tonis Leben unter Knappheit: Poppen oder Shoppe n  

Phase Inhalt Materialien Zeit-
planung 

Problema-
tisierung 

Auffinden von Alltagsweisheiten zur Lö-
sung von Knappheit 

Handy, Geldschein; 
Moderatorenkoffer  

15’ 

Information Was kennzeichnet Knappheit und wie lässt 
sich diese bewältigen? 

Folien (siehe Materi-
alband S. 33 ff.) 

15’ 

 (Ökonomische) Lebenswelt Jugendlicher Folien (siehe Materi-
alband S. 36 ff.) 

10’ 

Anwendung Knappheitsprobleme Jugendlicher ge-
meinsam lösen lernen 

Aufgabenzirkel (siehe 
Materialband S. 38) 

45’ 

Transfer Was ändert sich unter Knappheit, wenn 
Kredite mit ins Spiel kommen? 

Fallbeispiel „Der gute 
Freund“ (Material-
band S. 39 und Fo-
lien unter S. 39 ff. 

30’ 

 

Problematisierung 

Die TN sitzen in einem Stuhlkreis. In der Mitte von ihnen liegen auf der Erde ein Handy und 
ein Geldschein.  

Die TN werden aufgefordert, sich zu den Gegenständen zu äußern. Sie sollen die Gegens-
tände zunächst nur benennen und beschreiben. Danach gehen sie dazu über, Bezüge zum 
Thema Knappheit herzustellen. Die Referenten sammeln die Reaktionen der TN auf Karten.  

Information 

Den TN werden mittels eines kurzen Folienvortrags Informationen zu den ökonomischen 
Grundtatbeständen der Knappheit gegeben. Anschließend wird dargestellt, welche Bedeu-
tung diese Grundtatbestände in der Lebenswelt der Jugendlichen haben. 

Anwendung 

In einem Raum werden Tischgruppen von vier bis sechs TN gebildet. Jede Gruppe bearbei-
tet die Aufgabenstellung nach den gegebenen Arbeitsanweisungen. Die Ergebnisse werden 
im Plenum präsentiert und diskutiert.  

Transfer 

Die TN werden aufgefordert, die Knappheitsmatrix um den Gesichtspunkt des Darlehenbe-
zuges zu erweitern. Vorgegeben ist der Monat Januar 2009 mit Darlehenseingang. Die Pla-
nung der Rückzahlung und der Kosten des Darlehens erfolgt in den Monaten Februar bis 
April.  
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2.3 Die Jugendsozialarbeit im Paragrafendschungel  

Phase Inhalt Materialien Zeit-
planung 

Problema-
tisierung 

Toni bekommt einen „guten Tipp“. Fall „Der gute Tipp“ (s. 
Materialband S.42) 

20’ 

Information Aufgabe der Jugendsozialarbeit mit Blick 
auf Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene mit Bezug auf deren Probleme 
mit Konsum, Geld und Kredit. 

Folie zum § 1 SGB VIII  
(s. Materialband S. 42) 

10’ 

 Gesetzliche Rahmenbedingungen, insbe-
sondere hinsichtlich der Berechtigung zur 
Rechtsberatung. 

Folie zum § 8 RDG  
(s. Materialband S. 43) 

10’ 

 Von der Schuldnerberatung umfasste 
Rechtsgebiete und Haftungsrisiko wegen 
Falschberatung.  

Leere Folie zu den 
Rechtsgebieten in der 
Schuldnerberatung  
(s. Materialband S. 43) 
und Fälle von „Die 
verspätete Vergleichs-
annahme“ bis „“Die 
Nachteile einer höfli-
chen Bitte“ (s. Materi-
alband S. 44 ff.) 

30’ 

 

Problematisierung 

Die TN sollen nach Lektüre des Falls „Der gute Tipp“ die verschieden Verhaltensweisen bzw. 
die Tipps beurteilen und kommentieren. Juristische Einschätzungen sollen dabei von den 
Referenten nicht als richtig oder falsch eingeordnet werden. Eine juristisch zutreffende Beur-
teilung des Sachverhalts ist mit den gegebenen Informationen nicht möglich. Im Idealfall 
kommen die TN selbst zu dem Gesamtergebnis, dass sie mit der rechtlichen Bewertung ü-
berfordert sind. Bilden sich die TN ein Urteil, so sollen die Referenten durch Hinweise auf 
verschiedene Aspekte eine möglichst uneinheitliche Beurteilung der TN fördern. 

Stichworte für rechtliche Hinweise: Taschengeldparagraf, Bewirken der Leistung, Freie Ver-
fügung, Genehmigung oder Zustimmung, Überlassung von Geld durch Dritte, Fernabsatz, 
Widerrufsfrist, Berechnung der Frist, Widerrufsbelehrung, Ausübung des Widerrufsrechts, 
Informationspflichten, usw. 

 

Durch das aufwerfen der Fragen: „Was kann ich in diesem Zusammenhang leisten?“ und 
„Was darf ich rechtlich?“ soll der Übergang zu der Frage: „Was will oder soll ich in meiner 
Funktion denn leisten?“ geebnet werden. 
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Information 

Die rechtlich richtige Beantwortung des Falls ist nicht erforderlich. Soweit entsprechende 
Fragen kommen, kann darauf hingewiesen werden, dass der Fall im nächsten Modul einge-
hend behandelt wird und Informationen (gab es eine Widerrufsbelehrung, sind Informations-
pflichten erfüllt usw.) fehlen, die eine Einschätzung ermöglichen.  

Mit der Folie zu § 1 SGB VIII soll den TN ihre Rolle in der Unterstützung von Jugendlichen 
vor Augen geführt werden. 

Mit der Folie zu § 8 RDG sollen die Grundlagen für Rechtsdienstleistungen verdeutlicht wer-
den. 

In der Folie mit der leeren „Blase“ zu den Rechtsgebieten in der Schuldnerberatung soll die 
Fülle der Rechtsgebiete verdeutlicht werden. Hier kann durch Ausfüllen einer entsprechen-
den „Blase“ auf einer Flip-Chart auf Zuruf der TN ein entsprechendes Bewusstsein für die 
rechtliche Stofffülle geschaffen werden. 

Die Fälle von „Die verspätete Vergleichsannahme“ bis „“Die Nachteile einer höflichen Bitte“ 
werden von den Referenten vorgetragen. Die Probleme, die sich aus dem Verhalten einer 
anderen Beratungskraft vor einer Schuldnerberatung ergeben können, sollen erläutert wer-
den. Neben ersten Rechtskenntnissen soll auch vermittelt werden, dass es keine Grundregel 
für ein Verhalten gibt, welches in jedem Fall richtig ist. Die Beispiele zeigen, dass Nichtzah-
lung oder Zahlung, Untätigkeit bzw. Schweigen oder auch die Bitte abzuwarten rechtlich 
nachteilig sein können. Vielmehr muss die Jugendsozialarbeit in die Lage versetzt werden, 
zu entscheiden, welche Fälle und bei diesen mit welcher Dringlichkeit diese einer Spezialbe-
ratung zugeführt werden müssen. 

2.4 Toni wird 16 

2.4.1  Von der Shoppingmeile bis zum Internet – End lich frei einkaufen? 

Phase Inhalt Materialien Zeit-
planung 

Problematisierung I Rechtsfragen zu den nachfol-
gend behandelten Rechtsge-
bieten hinsichtlich von Kon-
sum-, Geld- und Kreditprob-
lemen von Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachse-
nen 

Richtig oder falsch  
(s. Materialband S. 45) 

15’ 

 Taschengeldparagraf Fall „Der gute Freund“ 
(s. Materialband S. 39) 

5’ 

Information I Beschränkte Geschäftsfähig-
keit 

 

Gesetzeswortlaut §§ 1, 
2, 104 - 110 BGB und 
Abbildung (s. Material-
band S. 73 bzw. S. 49 )  

30’ 

Problematisierung II Und wer ist Eigentümer? Hinweis auf den Fall 
„Der gute Tipp“ (s. Ma-
terialband S. 42) 

5’ 
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Information II Abstraktionsprinzip Erläuterung und Abbil-
dungen (s. Material-
band S. 50) 

15’ 

Anwendung Regeln zur beschränkten Ge-
schäftsfähigkeit und zum Abs-
traktionsprinzip auf einen 
Kaufvertrag anwenden 

Fall „Der gute Tipp“ (s. 
Materialband S 42.) 

20’ 

Transfer Regeln zur beschränkten Ge-
schäftsfähigkeit und zum Abs-
traktionsprinzip auf einen 
Handyvertrag anwenden 

Fall „Drum prüfe, wer 
sich länger bindet“ (s. 
Materialband S. 51) 

30’ Erar-
beitung  

10’ Dar-
stellung 
und Dis-
kussion 

Hintergrundinformation Verschuldung von Kindern 
und Jugendlichen - juristische 
Rahmenbedingungen- 

Material zu diesem 
Thema (s. Material-
band S. 52) 

5’ 

 

Problematisierung I 

Die TN erhalten Karten, auf denen jeweils eine These zu einer juristischen Frage hinsichtlich 
von Konsum-, Geld- und Kreditproblemen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen steht. Die TN werden gebeten, jeweils mit der benachbarten TN nach kurzer Diskussion 
zu entscheiden, ob die These „richtig“ oder „falsch“ ist. Die Einschätzung soll handschriftlich 
auf der jeweiligen Karte vermerkt werden. Paare, die sich trotz kurzer Diskussion nicht auf 
eine gemeinsame Einschätzung einigen können, können dies auch auf der Karte vermerken. 
Die Karten werden eingesammelt und einschließlich der Einschätzung vorgelesen. Danach 
werden sie geordnet nach „richtig“, „falsch“ oder „wir können uns nicht einigen“ an eine Pin-
wand geheftet. Eine Auflösung findet nicht unmittelbar statt. Vielmehr werden diese nach der 
jeweils einschlägigen Information, einem entsprechenden Modul oder zum Abschluss der 
Veranstaltung abgenommen, erneut mit Einschätzung vorgelesen und das Plenum gebeten 
zu erläutern, ob und ggf. warum ihre Einschätzung sich geändert hat. 

Der Fall der gute Freund wird ins Gedächtnis gerufen, um zur Problematik des Minderjähri-
genrechts überzuleiten. 

Information I  

Den TN wird mittels Gesetzeswortlaut und Abbildung 8 die Begrifflichkeit, die Struktur und 
der Inhalt der Regeln zu Verträgen mit Kindern, beschränkt Geschäftsfähigen und Erwach-
senen erläutert. Zentral sind die Aussagen zur Privatautonomie und der Geschäftsfähigkeit 
unter Berücksichtigung des Taschengeldparagrafen. 

Problematisierung II 

Der bereits bekannte Fall „Der gute Tipp“ leitet zu der Problematik des Abstraktionsprinzips 
über. Allein durch die Frage nach dem Eigentum an dem iPod wird verdeutlicht, dass dies 
nicht bereits nur durch Verweis auf den „fehlerhaften Kaufvertrag“ zu beantworten ist. 
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Information II  

Die Abbildungen zum Abstraktionsprinzip sollen dargestellt und erörtert werden. Der Fall des 
gestörten Verfügungsgeschäfts bei wirksamem Verpflichtungsgeschäft (z.B. Verkauf einer 
gestohlenen Sache) soll mündlich ergänzt werden.  

Anwendung  

Die TN sollen in der gesamten Gruppe zusammen und mit Blick auf die Abbildungen und 
Erläuterungen langsam und schrittweise die Wirksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts und 
des Verfügungsgeschäfts im Fall „Der gute Tipp“ erarbeiten und erläutern. Dabei ist von den 
Referenten auf die zutreffende Begrifflichkeit und die präzise Prüfung der Tatbestandsmerk-
male zu achten. Je nach Sicherheit der Gruppe ist auf die anzuwendenden Paragrafen zu 
verweisen, die Prüfung nochmals an der Flipchart zu visualisieren oder es sind Varianten 
(z.B. der Fall “Der gute Freund“) ergänzend zu bearbeiten. 

Transfer 

Die TN sollen in Gruppen von 7-8 Personen den Fall „Drum prüfe, wer sich länger bindet“ 
lesen und die Rechtslage erörtern. Es wird angekündigt, dass eine Person einer Gruppe 
nach der Bearbeitung gebeten wird, das Gruppenergebnis vorzustellen. Die anderen Grup-
pen sollen das Ergebnis bei Bedarf ergänzen. Deshalb soll in jeder Gruppe zu Beginn eine 
Person benannt werden, die das Arbeitergebnis vorstellt. Bei der Bearbeitung ist es erforder-
lich, dass die Gruppen das Wissen zum Recht „beschränkt Geschäftsfähiger“ nicht wie er-
lernt auf einen Kaufvertrag, sondern auf einen Dienstvertrag anwenden. Ferner kommt die 
Problematik hinzu, dass es sich nicht um ein einmaliges Geschäft, sondern um ein Dauer-
schuldverhältnis handelt. Die TN müssen den Taschengeldparagraf dahingehend ergänzend 
zu ihrem bisherigen Wissen auslegen, dass dieser auf teilbare Leistungen (hier monatliche 
Leistungen) jeweils gesondert angewendet wird.  

Die aufgeworfene Problematik der Gebühren für eine Rücklastschrift kann nur aufgrund „pri-
vaten Wissens“ und nicht aufgrund des bisherigen Inputs richtig beantwortet werden. Ziel ist 
es, die Notwendigkeit einer rechtlichen Prüfung durch einschlägige Fachberatung (Schuld-
nerberatung) erneut zu verdeutlichen. 

Hintergrundinformation  

Die TN werden zu der Gesamtproblematik auf das einschlägige Material „Verschuldung von 
Kindern und Jugendlichen (juristische Rahmenbedingungen)“ verwiesen, welches im Materi-
alband zum 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung enthalten ist. Dieses Ma-
terial ist für die TN zur weiteren Information besonders geeignet, da es bewusst für „Nichtju-
risten“ erstellt wurde und ohne Paragrafennennung die Grundlagen darstellt. 
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2.4.2 Schwarz fahren oder CDs-Brennen – Erlaubt ist , was nicht verboten ist? 

Phase Inhalt Materialien Zeit-
planung 

Problematisierung Lebenssachverhalte, die zu einer 
Haftung aus unerlaubter Handlung 
führen (Straftaten, Ordnungswid-
rigkeiten und sonstige Verletzung 
Rechter Dritter) 

 10’ 

Information Grundzüge der Haftung wegen 
„unerlaubter Handlung“ unter der 
besonderen Berücksichtigung der 
altersabhängigen Verantwortlich-
keit 

Gesetzeswortlaut §§ 
823, 827, 828 BGB 
(s. Materialband S. 
73) 

30’ 

Anwendung und 
Transfer 

Urheberrecht, Nutzungsrecht, Si-
cherheitskopien, zivil- und straf-
rechtliche Verantwortlichkeit 

Fall „Licht und Schat-
ten“ (s. Materialband 
S. 63) 

30’ 

 

Problematisierung 

Die TN werden aufgefordert, Tatbestände zu benennen, aus denen sich eine Haftung aus 
„unerlaubter Handlung“ ergeben kann. Auf Karteikarten werden die Antworten notiert. Die 
Referenten sortieren die Karten an einer Pin-Wand. Die TN sollen erkennen, nach welchem 
Aspekt die Karten geordnet wurden. 

Information 

Grundzüge der Haftung wegen „unerlaubter Handlung“ unter der besonderen Berücksichti-
gung der altersabhängigen Verantwortlichkeit. Erläuterung der Grundsätze der Straftaten, 
Ordnungswidrigkeiten, Schutzgesetze und sonstige Verletzung der Rechte von Dritten. Be-
sonderheiten von Musiktauschbörsen und Abmahnverfahren. 

Anwendung und Transfer 

Anhand des Falls „Licht und Schatten“ sollen die TN in Gruppen von 6-8 Personen das Er-
lernte anwenden. Der Fall beinhaltet Neuerungen hinsichtlich der Beeinträchtigung von Ur-
heber- bzw. Nutzungsrechten. Diese müssen durch die TN bewertet werden. 

Die Ergebnisse werden mündlich im Plenum zusammengetragen.  
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2.4.3 Wenn der Postmann zweimal klingelt 

Phase Inhalt Materialien Zeit-
planung 

Problematisierung Kann gegen Kinder und Jugend-
liche tituliert und vollstreckt wer-
den? 

 10’ 

Information Ablauf eines Mahn- und Vollstre-
ckungsbescheidsverfahrens 

 

Übersicht über den Ab-
lauf eines Mahn- und 
Vollstreckungsbescheids-
verfahrens und Muster 
eines Mahnbescheides 
und eines Vollstre-
ckungsbescheides (s. 
Materialband S. 64) 

30’ 

 

Problematisierung 

Die TN sollen auf eine Pro- und Contraliste Argumente zu der Frage „Kann gegen Kinder 
und Jugendliche tituliert und vollstreckt werden?“ sammeln. Die Referenten sammeln die 
Argumente auf einer Flipchart. 

Information 

Den TN wird der Ablauf eines Mahn- und Vollstreckungsbescheidsverfahrens erläutert. Wich-
tig ist der Hinweis auf die Fristen, damit über die Dringlichkeit einer weiteren Prüfung ent-
schieden werden kann. Mögliche Fehlerquellen bei einer Titulierung sollten beispielhaft ge-
nannt werden. 

2.5 Toni wird 20 

2.5.1 Mit Liebe in die Schulden – Haftung für Dritt e 

Phase Inhalt Materialien Zeit-
planung 

Problematisierung Privatautonomie (und Vertrags-
freiheit) als Ausfluss des Persön-
lichkeitsrechts.  

Grundsatz: pactum sunt servanda 

Fälle zur Privatauto-
nomie (s. Material-
band S. 67) 

10’ 

 Was ist eine Bürgschaft?  

Wozu dient die Bürgschaft?  

Was hat der Bürge davon zu bür-
gen? 

Fragen zur Bürg-
schaft (s. Material-
band S. 67) 

5’ 

Information Bürgschaftshaftung im Lichte der 
Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs 

Gesetzestext §§ 766, 
138 BGB (s. Materi-
alband S. 73) 

20’ 
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Anwendung Checkliste, wann eine Sitten-
widrigkeitsprüfung angesagt ist 

 10’ 

Transfer Übertragung des Wissens zur 
Bürgschaft auf eine Mitverpflich-
tung unter Berücksichtigung der 
Privatautonomie. 

Fall „Das fremde Dar-
lehen“ (s. Material-
band S. 67) 

Fallarbeit 
15’ 
Samm-
lung der 
Ergeb-
nisse 10’ 

 

Problematisierung 

Die Referenten stellen kurz die Fälle „Porschekauf“, „Casinoglück“ und „Hollywood“ dar. Sie 
regen eine Diskussion an zu der Frage, was an vermeidlich „unsinnigem“ Verhalten zu tole-
rieren ist und warum, bzw. wann der Staat seine Bürger durch Gesetze selber schützen 
muss.  

Im Lichte dieser Diskussion sammeln die Referenten auf einer Flipchart die Aspekte und 
Antworten der TN zu den Fragen „Was ist eine Bürgschaft?“, „Wozu dient die Bürgschaft?“ 
und „Was hat der Bürge davon zu bürgen?“. 

Information 

Anhand des Textes von § 766 BGB wird die Bürgschaft als Vertrag dargestellt, in dem sich 
eine Person verpflichtet, für eine Schuld einzustehen, wenn der Hauptschuldner diese nicht 
zahlt. „Haftung für fremde Schulden“. Mit dem Wortlaut des § 138 BGB werden die Grenzen 
der Privatautonomie dargelegt. Diese werden dann auf die Bürgschaft angewendet. 

Anwendung 

Die TN sollen mit Blick auf junge Erwachsene (jeder für sich) erarbeiten, bei welchen Signa-
len in einem Fall sie den Betroffenen eine weitere Prüfung (z.B. durch die Schuldnerbera-
tung) anraten. Ziel soll es sein, eine möglichst kurze Liste zu erstellen. 

Transfer 

Die TN sollen mit ihren Nachbarn den Fall „Das fremde Darlehen“ bearbeiten. Dabei sollen 
sie Kriterien finden, wann die Privatautonomie greift und wann der Schutz vor einem Sitten-
widrigen Geschäft greifen muss. 

 

2.5.2 Heute kaufen, nie bezahlen? – Shoppen auf Pum p 

Phase Inhalt Materialien Zeit-
planung 

Problematisierung Unbeschränkte Finanzierungs-
möglichkeiten für Konsum? Bedeu-
tung des Kredit finanzieren Kon-
sums für die Volkswirtschaft  

Vom Arzt vermittelte 
Finanzierung einer 
Schönheits-OP. Fall: 
„Hollywood“ (s. Mate-
rialband S. 67) 

10’ 
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Information Definition des Verbraucher-
darlehens und des verbundenen 
Geschäfts. Wesentliche Verbrau-
cherschutzvorschriften. Abgren-
zung zum Abzahlungskauf und 
Leasing 

Privatautonomie und Sittenwidrig-
keit werden auch für diesen Be-
reich erläutert 

Vorschriften §§ 491, 
492, 493, 494, 495, 
498, 358, 359 BGB 
(s. Materialband S. 
73) 
 

Fälle zur Privatauto-
nomie (s. Material-
band S. 67) und Ge-
setzestext §138 BGB 
(s. Materialband S.) 

40’ 

 

Problematisierung 

Der Fall „Hollywood“ wird unter dem Blickwinkel erörtert, ob es überhaupt keine (moralischen 
oder sonstigen) Grenzen für Kredit finanzierte Konsumangebote gibt. Die TN werden gebe-
ten, über eigene Erfahrungen mit Darlehensangeboten zu berichten. 

Information 

Die TN werden über grundlegende Regeln des Verbraucherdarlehensrechts informiert. Sons-
tige „Finanzierungsformen“ werden kurz beschrieben. Das verbundene Geschäft wird im Ü-
berblick erläutert. 

2.5.3 Schulden machen ist nicht schwer, sie los zu werden um so mehr 

Phase Inhalt Materialien Zeit-
planung 

Problematisierung Welche Fälle gehören in die 
Schuldnerberatung? 

Vor- und Nachteile verschiedener 
Formen des Umgangs mit Über-
schuldung. 

Übersicht über eine 
von einem Mitarbei-
tern eines Jugend-
treffs vorgelegten Ei-
nigung mit Gläubi-
gern: Fall „Endlich(e) 
Ruhe“ (s. Material-
band S. 68) 

15’ 

Information Was macht Schuldnerberatung Kurzbeschreibung 
Schuldnerberatung (s. 
Materialband S. 71) 

10’ 

 Übersicht über die Möglichkeiten 
der Entschuldung von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen 

Abzahlungsvereinbarungen  

Vergleiche 

Haftungsbeschränkungen durch § 
1629a BGB und Insolvenz 

Übersicht über den 
Ablauf eines Insol-
venzverfahrens (s 
Materialband S. 69) 
Gesetzestext § 1629a 
BGB (s. Materialband 
S. 73) 

45’ 
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Anwendung Erörterung der Vor- und Nachteile 
der gelernten Optionen der Schuld-
nerberatung auf einen Fall 

Klärung, welche Informationen feh-
len um eine sachgerechte Ent-
scheidung über die Vorgehenswei-
se treffen zu können 

Fall: „Endlich(e) Ru-
he“ (s. Materialband 
S. 68) 

15’ 

 

Problematisierung 

Die Übersicht bildet einen realen Fall nach. Die TN sollen die Situation des Betroffenen ein-
schätzen. Ferner sollen sie beurteilen, was hier bereits erreicht wurde und was noch zu tun 
ist. 

Information 

Den TN soll nochmals vermittelt werden, welche Aufgabenfelder in der Schuldnerberatung 
bearbeitet werden. Eine Übersicht über die Handlungsoptionen in der Schuldnerberatung 
und die Möglichkeiten der Entschuldung wird gegeben. Dabei soll vermittelt werden, dass 
nur Grundzüge der Vorgehensweisen dargestellt sind. Ferner soll aufgezeigt werden, dass 
die Wahl der Vorgehensweise immer eine Frage des Einzelfalls ist, die nicht nur von den 
objektiven Bedingungen (Art der Forderungen, Leistungsfähigkeit, soziales Umfeld, prognos-
tizierte Entwicklung usw.), sondern auch von den Einstellungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
des Betroffenen (Wahrscheinlichkeit neuer oder weiterer Verbindlichkeiten, Selbsthilfepoten-
zial, Leidensdruck, Stabilität usw.) abhängig ist. 

Anwendung 

Die TN werden gebeten den bekannten Fall „Endlich(e) Ruhe“ noch einmal im Plenum zu 
erörtern. Dabei sollen die Vor- und Nachteile verschiedener Vorgehensweisen beleuchtet 
werden. Die Notwendigkeit von deutlich weitergehenden Informationen für eine sachgerechte 
Entscheidung soll deutlich werden. 
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3 Materialband 

3.1 Informationseinheit zu Knappheitsproblemen 
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Quellen: Eigene Darstellung auf der Grundlage der angegebenen Quellen  

3.2 Informationseinheit zur Lebenswelt von Jugendli chen und Jungen Erwachsenen  
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Quellen: Eigene Darstellung auf der Grundlage der angegebenen Quellen  

3.3 Aufgabenzirkel zu „Knappheitsprobleme Jugendlic her gemeinsam lösen lernen“ 

Gruppe: 

 
Die Gruppe entwickelt eine Problemstellung zur Knappheit, die für einen Jugendlichen na-
mens Toni (16 Jahre) typisch ist. 

 

 

 

 
Die Gruppe entwickelt gemeinsam mit Toni einen Lösungsansatz für dieses Problem. 
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Die Gruppe gibt die Problemstellung (ohne Lösung) an die Nachbargruppe zur Entwicklung 
einer eigenen Lösung weiter. 

 

 

 
Die Gruppe erhält im Gegenzug die Problemstellung, die von der Nachbargruppe erarbeitet 
wurde, ebenfalls mit der Aufgabe, eine Lösung zu erarbeiten. 

 

 

 

 
Jede Gruppe kommentiert die Lösungen für die von ihr entwickelte Problemstellung im Ple-
num, indem sie die von der Nachbargruppe gefundene mit der eigenen Lösung vergleicht. 

 

 

 

 

3.4 Aufgabe „Knappheitsprobleme unter Darlehensbezu g“ 

Fall „Der gute Freund“ 

Der Schüler Toni hat gerade seinen 16. Geburtstag gefeiert. Erfreulicherweise gab es von 
Oma nicht nur ein paar selbst gestrickte Socken, sondern auch hundert Euro. Seine Eltern 
haben ihm erlaubt, damit zu machen, was er will. Mit dem nächsten monatlichen Taschen-
geld, das er zu freien Verfügung hat, reicht es sogar für einen „iPod nano“ mit 8 GB für € 
149,- in einem absolut coolen blau. Die anderen in seiner Clique haben nur den „shuffle“ mit 
1 GB allenfalls mit dem erweiterten Speicher auf 2 GB. Im Internet bestellt er im eigenen 
Namen unter Angabe seines Alters das Gerät. Das wird schon drei Tage später mit einer 
Rechnung geliefert. Als eine Woche Tage später das Taschengeld gezahlt wird, ist schon 
einiges von Omas Geschenk verbraucht. Deshalb muss er sich von seinem Freund Fritz 35,- 
EUR leihen, um die Rechnung zu zahlen, was Toni auch macht.  

Stellen Sie die Knappheitssituation, in der sich Toni befindet, durch die Knappheitsmatrix 
dar. Beachten Sie, dass der Freund Fritz sein Darlehen durch Rückzahlung in Form eines 
Kinobesuches pro Monat getilgt bekommt. Jeder Monat wird durch eine Matrix dargestellt. 
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Quellen: Eigene Darstellung auf der Grundlage der angegebenen Quellen  
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3.5 Fall „Der gute Tipp“ 

Abwandlung zu Fall 3.4 „Der gute Freund“: Die Eltern von Toni bekommen mit, dass sich ihr 
Sohn Geld von Fritz pumpen will, weil der sich lauthals beschwert, das er selber „pleite“ sei. 
Toni gesteht seinen Internetkauf, verschweigt aber, dass er das Gerät schon bekommen hat, 
weil er es am Vortag fallen gelassen hat und der iPod schwer ramponiert aussieht. Damit 
Toni keinen Ärger bekommt, schreiben die Eltern an die Firma, dass sie zwar zunächst mit 
der Bestellung einverstanden waren, aber nunmehr die Genehmigung versagen würden. Die 
nachfolgenden Mahnungen bekommt Toni in die Hand. Beschädigter iPod, kein Geld für das 
Gerät, geschweige denn für die geforderten Kosten und Angst vor den Eltern; nach einer 
Woche fragt Toni verzweifelt den Mitarbeiter vom Jugendtreff, was er machen soll. Dieser 
erklärt ihm, dass 

· a) er keine Sorgen haben müsste, da er ja minderjährig sei, 
· b) Verträge immer einzuhalten sind, 
· c) er nur das Gerät zurückschicken müsste, 
· d) zwar kein Vertrag zustande gekommen sei, da er aber das Gerät beschädigt hätte, 

seine Eltern das zahlen müssten. 

3.6 Jugend als Aufgabe des Sozialrechts 
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3.7 Erbringung von Rechtsdienstleistungen 
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3.8 Rechtsgebiete in der Schuldnerberatung 
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3.9  Fall „Die verspätete Vergleichsannahme“ 

Auf ein tatsächlich günstiges schriftliches Vergleichsangebot vom 01.02.2009 wird am 
28.02.2009 gezahlt. Mit der Zahlung sollte die gesamte Restforderung erledigt sein. Nach 
Geldeingang fordert der Gläubiger den Restbetrag und argumentiert, dass sein Vergleichs-
angebot nicht rechtzeitig angenommen wurde. Die verspätete Zahlung sei allenfalls ein An-
gebot des Schuldners, dass er nicht annehme. Die Zahlung sei auf die offene Gesamtforde-
rung gebucht worden. 

3.10  Fall „Der untergeschobene Betrug“  

Ein Jugendlicher hat bei einem wirksamen Handyvertrag auf seinen Namen soviel telefoniert, 
dass er den Rechnungsbetrag nicht unmittelbar zahlen kann. Der Anbieter beantragt ord-
nungsgemäß (unter Benennung der Eltern als gesetzliche Vertreter) einen Mahnbescheid. 
Die Hauptforderung ist richtig angegeben, zusätzliche Kosten oder überhöhte Zinsen werden 
nicht geltend gemacht. Bei Vorlage des Mahnbescheides wird von einem Widerspruch abge-
raten, weil dies unnötige Kosten verursacht und stattdessen ein Termin in der Schuldnerbe-
ratung vermittelt. Zu diesem Termin ist der zwischenzeitlich ergangene Vollstreckungsbe-
scheid rechtskräftig und die Schuldnerberatung muss feststellen, dass eine Entschuldung 
allein deshalb wesentlich erschwert ist, weil als Forderungsgrund nicht „Telekommunikati-
onsleistung“ sondern „vorsätzliche unerlaubte Handlung“ angegeben war.  
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3.11  Fall „Die Nachteile einer höflichen Bitte“ 

Auf das Mahnschreiben der Inkassofirma wird dem jungen Erwachsenen unmittelbar ein Be-
ratungstermin bei der Schuldnerberatung vermittelt. Weil das Inkassobüro weitere Schritte 
ankündigt, wird diesem geschrieben, man möge doch bitte zunächst von Titulierungs- und 
Vollstreckungsmaßnahmen absehen. Die Schuldnerberatung stellt fest, dass man sich über 
die Forderung trefflich streiten kann, aber jedenfalls Verjährung vorliegt. Nach dem entspre-
chenden Hinweis erklärt das Inkassobüro, dass das erste Schreiben eine neue Verjährung in 
Gang gesetzt hätte. 

3.12  Richtig oder falsch 

Fragen: Richtig oder falsch. 

1) Eine Forderung gegen einen Jugendlichen kann tituliert werden und der Gerichtsvollzieher 
aufgrund des Titels gegen den Jugendlichen vollstrecken. 

2) Taschengeld ist pfändbar. 

3) Ein Handyvertrag oder die Änderung eines Handytarifs kann grundsätzlich zwei Wochen 
lang widerrufen werden. 

4) Eltern haften für ihre Kinder.  

5) Kinder haften für ihre Eltern. 

6) Kinder können zu ihrem 18. Geburtstag nicht überschuldet sein.  

7) Richten die Eltern für ihr minderjähriges Kind ein Girokonto ein, so haften diese, wenn das 
überzogen wird. 

8) Jede Bank ist seit dem 01.01.2009 verpflichtet ein Guthabenkonto für Volljährige einzu-
richten. 

9) Unterschreibt die Frau Professor Ökonomin, für ein Darlehen an ihren Ehemann, den Her-
ren Rechtsanwalt, eine Bürgschaft, so kann dies sittenwidrig sein, selbst wenn sie sich damit 
wirtschaftlich nicht überfordert. 

10) Ein Dispo kann fristlos ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. 

11) Kinder können ein Insolvenzverfahren beantragen. 

12) Beschränkt Geschäftsfähige können ein Darlehen aufnehmen, wenn alle Formalien be-
achtet werden. Kinder (unter 7 Jahren) jedoch nicht.  

13) Eine Beratungskraft, die im Namen eines Ratsuchenden eine Ratenzahlung anbietet 
betreibt Rechtsberatung und Rechtsvertretung. 

14) Banken dürfen SBG II Empfängern in beliebiger Höhe Darlehen geben ohne, dass dies 
Einfluss auf die Wirksamkeit der Verträge hat. 
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15) Bilder von mir selbst, die nur mich (und keinen verbotenen Inhalt) zeigen kann ich jeder-
zeit ins Netz stellen.  

16) Bittet eine Jugendsozialarbeiterin einen Gläubiger eine Forderung nicht zu vollstrecken 
oder zu titulieren, kann dies ein Anerkenntnis sein, das eine komplett neue Verjährungsfrist 
laufen lässt. 

Antworten: Richtig oder falsch. 

Zu 1) Eine Forderung gegen ein Kind oder einen Jugendlichen kann tituliert werden und der 
Gerichtsvollzieher aufgrund des Titels gegen das Kind oder den Jugendlichen vollstrecken. 

Richtig! Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht sind Kinder und Jugendliche weder vor 
einer Titulierung, noch vor Vollstreckungsmaßnahmen geschützt.  

 

Zu 2) Taschengeld ist pfändbar 

Richtig! Der Taschengeldanspruch, den Ehegatten ggf. gegeneinander haben ist grundsätz-
lich pfändbar. Der Taschengeldanspruch von Kindern kann nur deshalb in der Regel nicht 
gepfändet werden, weil Kinder keinen gesetzlichen Anspruch auf Taschengeld haben.  

 

Zu 3) Ein Handyvertrag oder die Änderung eines Handytarifs kann grundsätzlich zwei Wo-
chen lang widerrufen werden. 

Falsch! Ist der Vertragspartner volljährig gilt der Grundsatz: Pactum sunt servanda. Eine 
schwebende Unwirksamkeit kommt nur bei einer beschränkten Geschäftsfähigkeit des Ver-
tragspartners in Betracht. Ein Widerrufsrecht kann sich ausnahmsweise wegen der Beson-
derheit des Vertriebsweges aus Verbraucherschutzrechten (Fernabsatzrecht, Haustürwider-
rufsrecht) ergeben.  

 

Zu 4) Eltern haften für ihre Kinder. 

Falsch! Eltern haften weder für das rechtsgeschäftliche noch das tatsächliche Handeln ihrer 
Kinder. Selbst soweit Eltern in ihrer Funktion als Erziehungs- und damit Vertretungsberech-
tigte für ihre Kinder unterschreiben, haften nur die Kinder. Eine Haftung der Eltern kann sich 
nur ergeben, wenn die Eltern selbst den Vertrag in eigenem Namen unterschreiben. Dies 
kann auch als zweiter Vertragspartner sein (oft bei Handyverträgen üblich). Ferner ist eine 
Haftung der Eltern möglich, wenn Kinder deshalb einen Schaden verursachen, weil Eltern 
diese unzureichend beaufsichtigen (Verletzung der Aussichtspflicht). 

 

Zu 5) Kinder haften für ihre Eltern. 

Möglich! Zum einen kann dies der Fall sein, wenn Eltern einen Vertrag in ihrer Funktion als 
Erziehungs- und damit Vertretungsberechtigte für ihre Kinder unterschreiben. In diesem Fall 
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haften für die Vertragserfüllung nur die Kinder. Um Kinder vor einem Missbrauch dieser Ver-
tretungsbefugnis zu schützen, müssen Eltern sich bestimmte für die Kinder besonders ge-
fährliche Geschäfte (z.B. Darlehen) vom Vormundschaftsgericht genehmigen lassen. 

Ferner ist eine Haftung möglich, wenn Eltern ein überschuldetest Erbe für ihre Kinder nicht 
ausschlagen. Beispiel die Großmutter verstirbt überschuldet. Die Tochter schlägt das Erbe 
aus. An ihre Stelle tritt nach erbrechtlichen Vorschriften das eigene Kind. Soweit die Mutter 
für das Kind nicht das Erbe ausschlägt, haftet das Kind für die ererbten Schulden. 

 

Zu 6) Kinder können zu ihrem 18. Geburtstag nicht überschuldet sein.  

Falsch! Zwar gibt es in § 1529a BGB eine besondere Haftungsbeschränkung für Personen, 
die volljährig werden. Danach ist die Haftung des volljährig Gewordenen auf sein vorhande-
nes Vermögen beschränkt. Die Anwendbarkeit dieser Vorschrift bedarf im Einzelfall einer 
eingehenden Prüfung durch die Schuldnerberatung ggf. durch die Rechtsanwaltschaft. Ohne 
auf die komplizierten Einzelheiten dieser Vorschrift einzugehen, ist jedoch darauf hinzuwei-
sen, dass die Haftungsbeschränkung für eine Reihe von Forderungen nicht gilt. Ausgenom-
men sind beispielsweise die zu Konsumzwecke des Jugendlichen aufgenommen wurden. 

 

Zu 7) Richten die Eltern für ihr minderjähriges Kind ein Girokonto ein, so haften diese, wenn 
das überzogen wird. 

Falsch! Nur, wenn die Eltern selbst Kontoinhaber sind, können sie haften. Der Minderjährige 
haftet nicht, weil selbst mit Erlaubnis seiner Eltern, er mangels vormundschaftsgerichtlicher 
Genehmigung kein Darlehen aufnehmen kann (§ 1822 BGB). 

 

Zu 8) Jede Bank ist seit dem 01.01.2009 verpflichtet ein Guthabenkonto für Volljährige einzu-
richten. 

Falsch! Die ZKA-Empfehlung ist nach überwiegender Rechsprechung nicht bindend. Jedoch 
besteht die Option eines Ombutsmanverfahrens. 

 

Zu 9) Unterschreibt die Frau Professor Ökonomin, für ein Darlehen an ihren Ehemann, den 
Herren Rechtsanwalt, eine Bürgschaft, so kann dies sittenwidrig sein, selbst wenn sie sich 
damit wirtschaftlich nicht überfordert. 

Richtig! Bei der Sittenwidrigkeitsprüfung kommt es auf das Näheverhältnis an und ob eine 
Überforderung oder Ausnutzung vorliegt. 

 

Zu 10) Ein Dispo kann fristlos ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. 

Richtig! Lediglich eine angemessene Rückführungsfrist muss gewährt werden.  
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Zu 11) Kinder können ein Insolvenzverfahren beantragen. 

Richtig! Die Insolvenzordnung kennt keine Einschränkung auf volljährige Personen. 

Beschränkt Geschäftsfähige können ein Darlehen aufnehmen, wenn alle Formalien beachtet 
werden. Kinder (unter 7 Jahren) jedoch nicht.  

 

Zu 12) Beschränkt Geschäftsfähige können ein Darlehen aufnehmen, wenn alle Formalien 
beachtet werden. Kinder (unter 7 Jahren) jedoch nicht.  

Richtig! Bei den Formalien ist insbesondere die erforderliche Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichts zu beachten. 

 

Zu 13) Eine Beratungskraft, die im Namen eines Ratsuchenden eine Ratenzahlung anbietet 
betreibt Rechtsberatung und Rechtsvertretung. 

Richtig! Heute ist der Begriff der Rechtsdienstleistung zu empfehlen. Das Angebot einer Rate 
setzt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs voraus, dass man den pfändbaren 
Anteil des Einkommens bestimmt hat und dies setzt wiederum eine rechtliche Bewertung 
voraus. 

 

Zu 14) Banken dürfen SBG II Empfängern in beliebiger Höhe Darlehen geben ohne, dass 
dies Einfluss auf die Wirksamkeit der Verträge hat. 

Richtig! Grundsatz der Privatautonomie. 

 

Zu 15) Bilder von mir selbst, die nur mich (und keinen verbotenen Inhalt) zeigen kann ich 
jederzeit ins Netz stellen.  

Falsch! Natürlich kann ich diese ins Netz stelle. Es ist jedoch möglich, dass dadurch Urheber 
und Nutzungsrechte des Fotografen verletzt werden. 

 

Zu 16) Bittet eine Jugendsozialarbeiterin einen Gläubiger eine Forderung nicht zu vollstre-
cken oder zu titulieren, kann dies ein Anerkenntnis sein, das eine komplett neue Verjäh-
rungsfrist laufen lässt.   

Richtig! § 212 BGB 
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3.13 Rechtsordnung  

Rechtsfähig ist nach § 1 BGB jeder Mensch  dessen Geburt vollendet ist. Damit kann diese 
Person Träger von Rechten und Pflichten sein. So kann man z.B. erben oder Eigentümer 
sein.  

Ebenso ist jeder Mensch mit Geburt handlungsfähig. Diese besteht zum einen in der Fähig-
keit, tatsächlich zu handeln. Ob man durch sein tatsächliches Handeln z.B. zum Schadens-
ersatz verpflichtet ist, weil man fremdes Eigentum verletzt, hängt vom Alter und der Ein-
sichtsfähigkeit des Einzelnen ab. Dies bezeichnet man als Deliktsfähigkeit (auch Zurech-
nungsfähigkeit genannt). Der deliktsfähige Mensch  ist beschrieben in § 827 und vor allem 
in § 828 BGB.  

Im Übrigen besteht die Handlungsfähigkeit aus der Option, durch Willenserklärungen Rechte 
und Pflichten zu begründen oder aufzuheben.  

Geschäftsunfähige sind danach diejenigen, die geboren sind und das siebte Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben (allgemein sprachlich „Kinder“). Kinder die das siebte Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben sind Geschäftsunfähige . 

Beschränkt Geschäftsfähige  sind Personen, die das siebte Lebensjahr jedoch noch nicht 
das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben (allgemein sprachlich „Jugendliche“). 

Voll Geschäftsfähige  sind Personen, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und 
nicht wegen besonderer Umstände (z.B. dauerhafte Störung der Geistestätigkeit § 104 Nr.2 
BGB) an einer freien Willensbestimmung gehindert sind. Es muss auch gerade bezüglich der 
Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen darauf hingewiesen werden, dass allein fehlende 
Bildung, mangelnde wirtschaftliche Erfahrung oder vergleichsweise geringe kognitive Fähig-
keiten nicht zu einer Einschränkung der Geschäftsfähigkeit führen. Lediglich bei einer Geis-
teskrankheit oder krankhaften Geistesschwäche (i.d.R. bei einem IQ unter 60), die die freie 
Willensbildung  ausschließt, greift die Einschränkung. Bloße Willenschwäche, leichte Beein-
flussbarkeit oder das Unvermögen, die Tragweite der abgegebenen Willenserklärung abzu-
schätzen, haben keinen Einfuß auf die Wirksamkeit von und die Bindung an Verträge. 

Heranwachsende  (nur im Deliktsrecht von Bedeutung) sind Erwachsene, die das achtzehn-
te, jedoch noch nicht das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben (allgemein sprach-
lich „junge Erwachsene“). 
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z.B. wegen 
Minderjährigkeit eines 
Beteiligten

Keine Auswirkung 

 

Quellen: Eigene Darstellungen 

3.15  Fall „Drum prüfe, wer sich länger bindet“ 

Toni ist froh, dass das mit dem Kaufvertrag (Fall „Der gute Tipp“) noch mal glimpflich abge-
gangen ist. Er meint es jetzt im Griff zu haben, nur noch Geschäfte zu machen, bei denen er 
seine Leistung auch erbringen kann. Auch meint er verstanden zu haben, dass Geschäfte, 
bei denen er seine Leistung mit seinem Taschengeld „bewirkt“, auch ohne ausdrückliche 
Zustimmung seiner Eltern möglich sind. Toni überlegt, einen Handyvertrag abzuschließen 
und die Gebühren von seinem Taschengeld zu zahlen. Bisher haben seine Eltern ihm nur ein 
Prepaid-Handy erlaubt, auf das er von seinem Taschengeld monatlich durchschnittlich 10 bis 
20 Euro lädt. Die Kosten für SMS und Gesprächsgebühren sind aber deutlich höher als bei 
seinen Freunden, die ein Vertragshandy haben. In einem Handyshop hat er ein prima Ange-
bot gesehen: Er bekommt ein neues Handy mit Kamera, ins Internet könnte er auch, es gibt 
keine Grundgebühr oder Mindestumsatz, die Kosten für Gespräche oder SMS in das Netz, 
welches die meisten seiner Freunde haben, sind sehr günstig und die Laufzeit des Vertrages 
beträgt nur 18 Monate. Insgesamt, so rechnet Toni, müsste er monatlich ca. 1/3 sparen kön-
nen. Sogar seine Nummer kann er beim Wechsel behalten. Toni unterschreibt im Laden den 
Vertrag und lässt dabei - vom Händler unbemerkt - das Feld mit seinem Geburtsdatum frei. 
Die Gebühren sollen von seinem Konto, das er bei der x-Bank hat, abgebucht werden.  

In den ersten zwei Monaten der Vertragslaufzeit kommt keine Rechnung. Sein Freund Fritz 
warnt ihn jedoch, dass das mit der Rechnung manchmal dauert und dann alles auf einmal 
kommt. Toni reißt sich zusammen, telefoniert sparsam und lässt monatlich den Betrag auf 
dem Konto, den er üblicherweise vertelefoniert. Im dritten Monat sind endlich Sommerferien. 
Auf mit den Eltern nach Spanien. Von dort schickt er mehrmals ein „heißes Strandfoto“ als 
MMS an die Kumpels in seiner Clique. Von deren Reaktion, die auf seiner Mailbox landen, 
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wird er umgehend informiert. Auch seine Mails kann er problemlos mit seinem Handy abru-
fen. 

Wieder Zuhause muss Toni feststellen, dass die beiden ersten Monatsrechnungen in Höhe 
von ca. € 18,- und € 13,- von seinem Konto abgebucht wurden. Der dritte Rechnungsbetrag 
mit den Auslandsgebühren von über € 300,- wurde zwar belastet, aber sofort von der Bank 
zurückgebucht. Daneben hat er ein Schreiben seiner Bank, dass er für die Rücklastschrift 
eine Gebühr von € 15,- zahlen müsse.  

3.16  Verschuldung von Kindern und Jugendlichen-Jur istische Rahmenbedingungen 

Problemlage: 

"Jeder zehnte Jugendliche hat 1.800 EURO Schulden" so die Welt am Sonntag am 
30.05.2004. Mitglieder des Bundes Deutscher Inkasso-Unternehmen beklagten in einer ak-
tuellen Umfrage zu 77 % die mangelhafte Zahlungsmoral arbeitsloser Jugendlicher. Die Zeit 
vom 22.07.2004 titelt: "Flirts per SMS: Jugendliche tippen sich reihenweise in die Schulden-
falle". 

Von den jungen Erwachsenen von 18 bis 20 Jahren seien 850.000 verschuldet und davon 
sogar 250.000 überschuldet. An diese Aussage schloss der Experte der Schuldnerberatung 
Stuttgart J. Preeß in einer Sendung des SWR die Einschätzung an, dass andererseits durch 
die Gesetzgebung vorgesorgt sei, dass sehr junge Menschen noch nicht in die Schuldenfalle 
geraten.  

Diese Aussage steht, zumindest auf den ersten Blick, im krassen Widerspruch zu der sonsti-
gen Situationsbeschreibung. Es drängt sich die Frage auf, ob Kinder und Jugendliche sich 
ver- oder gar überschulden können. In diesem Fall wäre der Gesetzgeber sicher gefordert, 
den Schutz zu verbessern. Sollten Kindern und Jugendliche hingegen gesetzlich vor einer 
Ver- oder Überschuldung geschützt sein, so scheint das Wissen um diesen Schutz lücken-
haft. 

Fragestellung: 

Aus dieser Problemlage ergeben sich konkrete juristische Fragestellungen: 

Bei wem können sich Minderjährige verschulden? Gibt es altersbedingte Regelungen bzgl. 
der Haftbarmachung und wenn ja welche? Welche rechtlichen Mittel haben Gläubiger, von 
Minderjährigen gemachte Schulden einzutreiben? Sind rechtliche Instrumentarien zum 
Schutz Minderjähriger erforderlich, wenn ja welche? 

Definition und Systematik: 

Allgemein sprachlich spricht man von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. In der Pä-
dagogik ist das Alter, in dem man diesen Gruppen zugeordnet wird, einer ständigen Entwick-
lung unterworfen. Zwischengruppen wie die der "Jungster", welche noch Kinder sind, aber 
sich teilweise wie Jugendliche benehmen oder fühlen, werden gebildet.  

Die zivilrechtlichen Kategorien sind seit der Herabsetzung der Volljährigkeit unverändert und 
unabhängig von der tatsächlichen Entwicklung des Einzelnen (im Gegensatz zu den straf-
rechtlichen Regeln). Man unterscheidet zwischen Kindern, bis zur Vollendung des siebten 
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Lebensjahrs, und beschränkt Geschäftsfähige, nach der Vollendung des siebten bis zur 
Vollendung des 17. Lebensjahrs. Diese beiden Gruppen werden zusammen als Minderjähri-
ge bezeichnet. Nach Vollendung des 17. Lebensjahrs sind alle Menschen volljährig. Kinder 
und Jugendliche sind demnach nicht deckungsgleich mit den zivilrechtlichen Abgrenzungen. 
Soweit hier der Begriff der Jugendlichen verwendet wird, sind, soweit dies nicht ausdrücklich 
anders gekennzeichnet ist, minderjährige Jugendliche im Sinne von beschränkt Geschäfts-
fähigen gemeint. 

Schulden sind kein gesetzlich definierter Begriff. Im hier einschlägigen Sinne steht der Begriff 
für Verbindlichkeiten, Forderungen eines Dritten, die noch nicht beglichen sind. 

Verschuldung liegt vor, wenn fällige (d.h. aktuell zu zahlende) Verbindlichkeiten bestehen. 
Verschuldung ist zunächst unproblematisch. Diese liegt bereits vor, wenn ein Kunde man-
gels Kleingeld eine Tageszeitung erst am nächsten Tag zahlt. Problematisch ist die Zah-
lungsunfähigkeit, d.h. wenn eine fällige Verbindlichkeit mit den zur Verfügung stehenden Mit-
teln nicht gezahlt werden kann. Diese liegt beispielsweise vor, wenn eine Jahresnebenkos-
tenabrechung nicht auf einmal, sondern nur in zwei Raten gezahlt werden kann.  

Überschuldung wird juristisch eigentlich nur für Kapitalgesellschaften verwendet und bedeu-
tet, dass die Verbindlichkeiten die vorhandenen Vermögenswerte (unabhängig von ihrer Li-
quidierbarkeit) übersteigen. Auf  Kinder und Jugendliche übertragen bedeutet dies, dass de-
ren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht bestehende Schulden zu zahlen. 

Ver- und Überschuldung kann bei Kindern und Jugendlichen grundsätzlich auf vier verschie-
dene Arten entstehen: 

· durch eigenes rechtsgeschäftliches Verhalten,  
· durch rechtsgeschäftliches Handeln ihrer gesetzlichen Vertreter (in der Regel ihrer El-

tern), 
· durch tatsächliches Handeln, welches einen Anspruch eines Dritten auslöst (z.B. Scha-

densersatzforderungen) oder 
· im Wege der Erbfolge. 

In dieser Reihenfolge werden die rechtlichen Rahmenbedingungen jeweils für die Kinder und 
beschränkt Geschäftsfähigen dargelegt.  

Besondere Forderungsarten, Haftungs- und Vollstreckungsbegrenzungen sowie sonstige 
Schutzvorschriften werden innerhalb dieser Darstellung erörtert. 

Grundaussagen: 

Aus juristischer Sicht sollen einige, im Weiteren zu belegende, Grundaussagen vorangestellt 
werden, die teilweise im Widerspruch zu weit verbreiteten Ansichten stehen: 

· Kinder können selbst keine Verpflichtungen eingehen, die zu Schulden führen. 
· Eltern können eine Darlehensverpflichtung auf den Namen ihres Kindes (Kinder und Ju-

gendliche) nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts eingehen. 
· Kinder können nicht für Schäden in Anspruch genommen werden, die aus ihrem Handeln 

resultieren (z.B. Verkehrsunfall).  
· Kinder und Jugendliche können Schulden erben. 
· Jugendliche können ver- und überschuldet sein.  
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· Eltern haften nicht für die Schulden ihrer Kinder (Kinder und Jugendliche), selbst wenn 
sie diese bei der Eingehung der Verpflichtung vertreten haben, sondern nur, wenn sie ei-
ne eigene Verpflichtung eingehen. 

· Jugendliche können, selbst wenn sie die Genehmigung (und Unterschrift) ihrer Eltern 
haben, kein Darlehen (Kredit) aufnehmen. Dies gilt auch für Überziehungskredite (Dispo) 
und finanzierte Käufe. Für alle Darlehen eines Minderjährigen, gleich welcher Art und 
Höhe, bedarf es der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. 

· Ein Vertrag, den ein Jugendlicher ohne Genehmigung seiner Eltern (gesetzlichen Vertre-
ter) geschlossen hat, wird mit seiner Volljährigkeit nicht automatisch wirksam. 

· Ein Jugendlicher, der volljährig wird, kann trotz entsprechender Schutzvorschriften bei 
speziellen Konstellationen überschuldet sein. 

Kinder und Verschuldung 

Schulden von Kindern aus eigenem rechtsgeschäftlich em Handeln 

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) geht grundsätzlich von der Geschäftsfähigkeit, d.h. der 
Fähigkeit eigenständig voll wirksam Rechtsgeschäfte vorzunehmen, aller Menschen aus. 
Jeder Vertrag aus dem eine Verpflichtung resultieren könnte (also z.B. ein Kaufvertrag) be-
darf dieser Fähigkeit.  

Kinder bis zur Vollendung des siebten Lebensjahrs sind geschäftsunfähig. Das Kind kann 
keine eigene rechtsgeschäftliche Erklärung abgeben, die zu einer Verpflichtung führt. Dies 
gilt auch, wenn die Eltern dies vorher erlauben oder nachträglich billigen.  

Beispiel: Eltern geben dem sechsjährigen Kind Taschengeld zur freien Verwendung. Das 
Kind kauft sich auf dem Schulweg Süßigkeiten. Dieser Kauf ist nach geltendem Recht un-
wirksam. Es besteht keine Verpflichtung des Kindes zur Zahlung des Kaufpreises. 

Schulden von Kindern aus rechtsgeschäftlichem Hande ln der Eltern 

Möglich ist, dass die Eltern das Kind bei einem Rechtsgeschäft vertreten.  

Beispiel: Eltern kaufen mit dem von der Oma geschenkten Geld ein Fahrrad, das dann dem 
Kind gehören soll und gehört. Hier entsteht eine Kaufpreisschuld, die aber sofort ausgegli-
chen wird. Hier entstehen keine "Schulden" im allgemein sprachlichen Sinne, die einen 
Handlungsbedarf begründen. 

Es gibt jedoch Fälle, in denen Eltern für Kinder Verträge abschließen, aus denen längerfristi-
ge Verpflichtungen (Schulden) entstehen. 

Beispiel: Eltern nehmen für das Kind ein Darlehen auf, um das Dach des Hauses, welches 
das Kind geerbt hat, neu zu decken.  

Hier können Schulden des Kindes entstehen. Vertreten die Eltern das Kind, so ist bei ver-
schiedenen Geschäften die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts erforderlich. Hierzu 
gehört insbesondere die Aufnahme eines Darlehens auf den Namen des Kindes. Dies gilt 
auch für andere Handlungen der Eltern, die für die finanzielle Situation des Kindes gefährlich 
sind, wie z.B. die Eingehung einer Bürgschaft und den Erwerb von Grundstücken oder Fir-
men. Im vorstehenden Beispiel könnten die Eltern das Darlehen nur mit Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts aufnehmen. 
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Zwischenergebnis : Kinder können sich nicht selbst verschulden, selbst wenn deren Eltern 
dies vorher erlauben oder später billigen. Kleinere Geschäfte von Kindern, bei denen diese 
eine Verpflichtung sofort erfüllen, wie beim Kauf von Süßigkeiten, sind rechtlich unwirksam, 
dürften aber in der Praxis kein ernsthaftes Problem darstellen. Soweit Eltern Verträge für ihr 
Kind eingehen wollen, die das Kind erheblich oder langfristig finanziell belasten, bedürfen 
diese der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. Selbst für den Fall, das eine Verpflich-
tung des Kindes durch das Handeln der Eltern entstanden ist, kann das Kind mit Eintritt der 
Volljährigkeit seine Haftung auf sein dann vorhandenes Vermögen beschränken (hierzu im 
Detail am Ende unter: Haftungs- und Vollstreckungsbegrenzungen) Der Schutz von Kindern 
vor Schulden aus Verträgen ist umfassend und jedenfalls ausreichend. 

Schulden von Kindern auf Grund tatsächlichen Handel ns 

Für Kinder unproblematisch ist, wenn aus ihrem Verhalten ein Schaden eines anderen ent-
steht. Die Aussage: "Eltern haften für ihre Kinder" ist juristisch falsch und irrelevant. Eltern 
haften insofern nur für eigenes Verhalten, d.h. die Verletzung ihrer Aufsichtspflicht. Diese ist 
je nach Alter des Kindes unterschiedlich umfangreich und von Ansprüchen gegen Kinder 
streng zu unterscheiden. 

Schulden von Kindern im Wege der Erbfolge 

Schulden von Kindern können jedoch aus Erbfällen entstehen. Wer rechtsfähig ist, kann er-
ben. Jeder Mensch, d.h. auch jedes Kind, ist rechtsfähig. Mit dem Erbfall gehen alle Rechte 
und Verpflichtungen des Erblassers automatisch auf den Erben über. Auch Schulden sind 
demnach vererbbar. Dies bedeutet, dass soweit Eltern für ihre Kinder eine Erbschaft anneh-
men oder untätig bleiben (eine nicht innerhalb von sechs Wochen ausgeschlagene Erbschaft 
gilt als angenommen) Kinder durch das Erbe ver- oder überschuldet werden können. Dieser 
Automatismus ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass Eltern für die Ausschlagung 
einer Erbschaft in der Regel der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bedürfen. Es 
gibt zwar die Möglichkeit, die Haftung des Erben auf den Nachlass zu beschränken, aber 
dies setzt die Beantragung eines Nachlassinsolvenzverfahrens voraus. Weiter kann eine 
Beschränkung der Haftung in ähnlicher Weise beim Eintritt der Volljährigkeit erfolgen. Den-
noch erscheint hier, im Vergleich zu dem sonst so umfassenden Schutz von Kindern, eine 
Lücke zu bestehen. 

Beispiel: Ein 6-Jähriger hat von seiner Großmutter Geld für ein Fahrrad geschenkt bekom-
men. Sein Vater stirbt ohne Testament und hinterlässt auch Verbindlichkeiten bei einem Ver-
sandhaus. Die Mutter bleibt untätig. Das Versandhaus könnte (ggf. nach Titulierung und im 
Wege der Zwangsvollstreckung) auch auf das Ersparte des Kindes zugreifen. 

Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass dies eine ungewöhnliche Situation ist, die 
faktisch sehr selten vorkommt und nicht unbedingt regelungsbedürftig ist. Zu bedenken ist 
jedoch, dass  in allen Überschuldungsfällen (gleich ob im Geschäfts- oder Privatbereich), die 
nicht zu Lebzeiten des Betroffenen beseitigt wurden, die Schulden vererbt werden. Weiter 
gelten diese Regelungen auch für beschränkt Geschäftsfähige. Im vorangegangenen Fall 
heißt das, dass auch auf Geld zugegriffen werden könnte, dass sich Jugendliche für einen 
Computer erarbeitet und erspart haben. Dies bedeutet, dass in allen Fällen, in denen Schul-
den vererbt werden und die Erben nicht volljährig sind, die gesetzlichen Vertreter handeln 
müssen, um die persönliche und unbeschränkte Haftung zu verhindern. Nicht selten besteht 
darüber hinaus die Situation, dass zum Zeitpunkt des Erbfalls nicht klar ist, ob eine Über-
schuldung des Nachlasses vorliegt. Derart weitreichende Entscheidungen werden vom Ge-
setzgeber zum Schutze der Minderjährigen in vergleichbaren Fällen (wie der Aufnahme ei-
nes Darlehens) in die Hand der Vormundschaftsgerichte gelegt. 
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Andererseits darf nicht verkannt werden, dass der Nachlass in der ganz überwiegenden Zahl 
der Erbfälle, in denen Minderjährige Erben sind, nicht überschuldet ist. Es wäre absolut un-
verhältnismäßig nunmehr in allen diesen Erbfällen die Entscheidung über die Annahme oder 
Ausschlagung des Erbes in die Hände des Vormundschaftsgerichts zu legen. Weiter beste-
hen bereits die beschriebenen Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung, wenn die Eltern 
dies beim Vormundschaftsgericht veranlassen oder Volljährigkeit eintritt. Es gilt folglich die 
Lücke zu schließen, die vor Volljährigkeit und bei Untätigkeit der Eltern entstehen kann. Dies 
scheint jedoch geboten und könnte gesetzlich ohne "Systembruch" und unangemessene 
Beeinträchtigung von berechtigten Gläubigerinteressen in die bestehenden Regelungen ein-
gefügt werden. 

Vorschlag: Nimmt ein Gläubiger einen Minderjährigen aus einer ererbten Verpflichtung im 
Wege der Zwangsvollstreckung in Anspruch, so kann dies nur in das ererbte Vermögen er-
folgen. Der Gläubiger muss nachweisen, dass das Vermögen zum Nachlass gehörte. Ist in-
soweit hinreichendes Vermögen vorhanden, erhält der Gläubiger zu Recht seine Forderung. 
Ist dies nicht der Fall, ist der Minderjährige nicht persönlich und unbeschränkt (mit seinem 
sonstigen Einkommen und Vermögen) in der Haftung. Es besteht für den Gläubiger grund-
sätzlich kein berechtigtes Interesse, dass sich die Haftungsmasse nach einem Erbfall durch 
das Vermögen eines Minderjährigen vergrößert. Durch die vorgeschlagene Regelung könnte 
der Gläubiger auf dasjenige zugreifen, worauf er auch vor dem Erbfall zugreifen konnte. Die 
Beschränkung auf eine bestimmte Vermögensmasse ist dem Gesetz unter anderem aus 
Nachlassinsolvenzfällen oder im Bereich der Kapitalgesellschaften bekannt. Will ein Gläubi-
ger nach einem Erbfall vollstrecken, so muss dieser ohnehin nachweisen, dass die Verpflich-
tung übergegangen ist (vererbt wurde).  

Wird der Minderjährige volljährig, kann er entscheiden, ob er weiterhin die Haftungsbe-
schränkung in Anspruch nimmt oder nicht.  

Eine derartige Regelung würde die Gerichte vermutlich nicht nennenswert belasten. 

Zwischenergebnis: 

Hinsichtlich der Haftung aus eigenem Verhalten von Kindern besteht kein Problem. Schulden 
können geerbt werden, wenn die Eltern nicht aktiv werden. In diesen Fällen kann die Haftung 
begrenzt werden. Dies setzt jedoch wiederum ein aktives Handeln der Eltern voraus. Mit der 
Volljährigkeit kann dies nachgeholt werden. Es könnte jedoch in Einzelfällen in der Zeit bis 
dahin durch passives und wirtschaftlich nicht sinnvolles Verhalten der Eltern eine Schutzlü-
cke entstehen. Diese könnte ohne Gläubigerbeeinträchtigung geschlossen werden. 

Kindern und Verschuldung Zusammenfassung: 

Der rechtliche Schutz von Kindern vor Ver- und Überschuldung ist umfassend und ausrei-
chend. Im Bereich von ererbten Schulden gibt es Schutzvorschriften für Kinder (und in die-
sem Fall auch Jugendliche), die aber ein aktives, wirtschaftlich sinnvolles Handeln der Eltern 
voraussetzen. Hier könnte eine Optimierung des Schutzes für die Fälle erfolgen, in denen 
dies nicht gewährleistet ist. 

Jugendliche und Verschuldung (Jugendliche hier im S inne von beschränkt Geschäfts-
fähige) 

Das Gesetz enthält spezielle Regelungen über die Geschäftsfähigkeit von Minderjährigen, 
die keine Kinder mehr sind. Im Vordergrund steht der Schutz des Minderjährigen. Dieser 
wäre (zumindest auf den ersten Blick) umfassend, wenn sie selbst (wie Kinder) überhaupt 
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keine rechtsgeschäftlichen Verpflichtungen übernehmen könnten. In der Konsequenz würde 
dies bedeuten, dass eine 10-Jährige mit ihrem Taschengeld keine Sammelkarten oder Zeit-
schrift kaufen dürfte, der 15-Jährige nicht ins Kino gehen könnte, es sei denn, seine Eltern 
kaufen die Eintrittskarte und die 17-Jährige nicht über ihre Ausbildungsvergütung oder ihr 
Arbeitsentgelt verfügen dürfte. Weiter wären Volljährige mit dem Tag ihres 18. Geburtstages 
erstmalig mit den Folgen ihres wirtschaftlichen Handelns konfrontiert. Dies ist weder sinnvoll 
noch entspricht es der gesellschaftlichen Wirklichkeit.  

Regelungen zum Schutz von Minderjährigen müssen deshalb diese entsprechend ihrem Al-
ter an wirtschaftliches Verhalten heranführen, gesellschaftlichen Realitäten entsprechen, 
Rechtssicherheit bieten und praktikabel sei. 

In diesem Spannungsfeld zwischen Rechtssicherheit für die Wirtschaftsakteure, notwendiger 
Heranführung an das Wirtschaftsleben und gesellschaftlicher Wirklichkeit (Konsumwünsche 
und Kaufkraft von Jugendlichen) muss der Schutz der Minderjährigen rechtlich gewährleistet 
werden. 

Schulden von Jugendlichen aus eigenem rechtsgeschäf tlichem Handeln 

Das Gesetz bedient sich der Konstruktion der "beschränkten Geschäftsfähigkeit". Alle, die 
das siebte Lebensjahr vollendet haben und noch nicht volljährig sind, sind beschränkt ge-
schäftsfähig. Alle rechtsgeschäftlichen Erklärungen (Willenserklärung) von Personen dieser 
Altersgruppe sind nur dann voll wirksam, wenn die Erklärung,  

· nur rechtlich vorteilhaft ist oder 
· die vertragsgemäße Leistung mit Mitteln bewirkt wird, die zur freien Verfügung stehen 

oder zu diesem Zweck von den Eltern oder mit ihrer Zustimmung von Dritten überlassen 
wurden oder 

· wenn die Eltern der Erklärung des beschränkt Geschäftsfähigen vorher zugestimmt oder 
diese nachträglich genehmigt haben. 

Solange keiner dieser drei Fälle vorliegt, ist jede Willenserklärung schwebend unwirksam.  

vorteilhafte Rechtsgeschäfte 

Kauft eine Person einen Gegenstand oder schließt einen Handy-Vertrag ist damit die Pflicht 
einen Kaufpreis oder ein Nutzungsentgelt zu zahlen verbunden. Diese Pflicht ist ein rechtli-
cher Nachteil. Die Vorschrift, dass für die beschränkt Geschäftsfähigen rechtlich vorteilhafte 
Geschäfte ohne Genehmigung der Eltern wirksam sind, erfasst im Ergebnis praktisch nur 
Schenkungen an Jugendliche. 

Es kommt in diesem Zusammenhang nicht darauf an, ob das Geschäft wirtschaftlich vorteil-
haft ist.  

Beispiel: Eine 16-Jährige kauft von ihrer 18-Jährigen Freundin deren gebrauchten MP3-
Player, der ca. Euro 100,- wert ist, zum Preis von Euro 60,-. Allein die Tatsache, dass dies 
wirtschaftlich ein gutes Geschäft ist, beseitigt nicht den rechtlichen Nachteil, dass ein Kauf-
preis zu zahlen ist. Deshalb können aufgrund dieser Regelung zur Wirksamkeit von Rechts-
geschäften keine Schulden entstehen, weil jede Verpflichtung, etwas zu zahlen, ein rechtli-
cher Nachteil ist. Das beschriebene Geschäft könnte nur aus einem anderen Grund wirksam 
sein (siehe im Weiteren unter b) und c)).  
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Taschengeldparagraf 

Die zweite Möglichkeit für beschränkt Geschäftsfähige wirksam rechtsgeschäftliche Ver-
pflichtungen einzugehen, ist der sogenannte "Taschengeldparagraf".  

Beispiel: Die 14-Jährige Tochter kauft von ihrem Taschengeld, das sie zur freien Verfügung 
hat, eine Musik-CD. Dieses Geschäft ist wirksam, selbst wenn die Eltern die Musikauswahl 
missbilligen. 

Etwas anderes kann gelten, wenn das Taschengeld nicht ausreicht, den Kaufpreis voll zu 
zahlen. 

Beispiel: Begeistert über die Erfolge deutscher Radfahrer kauft der 15-Jährige eine Rennma-
schine. Mit dem Verkäufer vereinbart er, dass er neben der Anzahlung drei weitere Raten in 
Höhe von Euro 50,- zahlen wird. Hier würden Schulden des Minderjährigen entstehen. Die 
vertragsgemäße Leistung wurde hier nicht mit Mitteln "bewirkt", die ihm zur Verfügung ste-
hen. Bewirken in diesem Sinne bedeutet vollständige Erfüllung der Verpflichtung. Demnach 
können über den Taschengeldparagrafen keine Schulden des Jugendlichen entstehen. 

Dies gilt auch, wenn die vertragsgemäße Leistung des Jugendlichen und die Leistung an den 
Jugendlichen in Teilleistungen zu erbringen ist. 

Beispiel: Der 16-Jährige schließt ohne Kenntnis seiner Eltern einen Handy-Vertrag über zwei 
Jahre. Zahlen will er von seinem Taschengeld und dem Geld, das er beim Zeitung austragen 
verdient. Dieses Geld hat er ausdrücklich zur völlig freien Verfügung. Die Gebühren für den 
ersten Monat können noch vom Konto des Jugendlichen eingezogen werden. Die Einlösung 
der Lastschrift für den zweiten Monat wird mangels Deckung verweigert. Hier wäre die ver-
tragsgemäße Leistung des Jugendlichen im ersten Monat mit seinen Mitteln bewirkt. Für den 
zweiten Monat geht dies nicht mehr. Demnach ist der Vertrag nicht über den Taschengeldpa-
ragrafen wirksam. Der Vertrag ist ab diesem Zeitpunkt unwirksam und es können keine 
Schulden entstehen. 

Festzuhalten bleibt, dass Minderjährige ohne Erlaubnis ihrer Eltern keine eigenen rechtsge-
schäftlichen Verpflichtungen eingehen können, die zu Schulden führen können. Es ist davon 
auszugehen, dass Eltern in der Regel bei Verpflichtungen, die in einer Summe zu zahlen 
sind, ein Geschäft nur dann erlauben, wenn die entsprechenden Mittel vorhanden sind. Es ist 
natürlich möglich, dass Eltern für ihre Kinder wirtschaftlich unsinnig handeln und ein Ge-
schäft erlauben, für das kein Geld da ist. Ohne die Erlaubnis wäre ein solches Geschäft un-
wirksam. Mit Erlaubnis haftet der beschränkt Geschäftsfähige. Im Ergebnis haben Minderjäh-
rige mit wirtschaftlich risikoreich handelnden Eltern rechtlich ein höheres Ver- und Über-
schuldungsrisiko als andere. Überspitzt könnte man für diese Fälle sagen: "Kinder haften für 
ihre Eltern", jedenfalls für deren wirtschaftlich bedenkliche Entscheidungen für sie selbst. 
Dies ist jedoch kein Problem, welches juristisch zu lösen ist, sondern letztlich über Bildung in 
finanziellen Angelegenheiten.  

Geschäfte mit Erlaubnis der Eltern 

Etwas anderes kann gelten, wenn der Jugendliche den Vertrag nicht ohne Wissen seiner 
Eltern, mit deren Einwilligung geschlossen hat. Soweit Eltern für ihre beschränkt geschäfts-
fähigen Kinder Verpflichtungen eingehen oder ihnen die Eingehung erlauben, unterliegen sie 
denselben Einschränkungen wie bei nicht geschäftsfähigen Kindern (siehe oben). Dies be-
deutet, dass bestimmte gefahrenträchtige Geschäfte der Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichts bedürfen. 
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Insgesamt sind bei den Geschäften mit Genehmigung der Eltern folgende Fälle zu unter-
scheiden. Verträge: 

aa) die unmittelbar vollständig erfüllt werden.  

bb) die einer Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bedürfen. 

cc) bei denen eine feststehende Verpflichtung in Teilbeträgen erfüllt wird (z.B. Abzahlungs-
kauf). 

dd) bei denen die Höhe der zu leistenden Zahlungen nicht bei Vertragsschluss feststehen 
oder nach obenhin begrenzt sind (z.B. Handy-Verträge). 

ee) bei denen die Eltern neben den Jugendlichen Vertragspartner sind. 

Beispiel für aa): Eltern sparen monatlich für ihre Tochter Euro 20,-. Über den Sparbetrag darf 
die 10-Jährige Tochter nicht frei verwenden. Sie möchte sich ein Modelflugzeug mit Motor 
kaufen. Mit Einwilligung ihrer Eltern geht diese in ein Fachgeschäft und schließt einen ent-
sprechenden Vertrag. Bei Abholung des Flugzeugs wird es vollständig mit dem angesparten 
Geld bezahlt. Hier entstehen keine Schulden. 

Nicht immer wird aber die Verpflichtung der Jugendlichen gleich vollständig erfüllt. 

Beispiel für bb): Eine 17-Jährige bittet ihre Eltern in der Jahrgangsstufe 11 drei Monate als 
Austauschschülerin nach Amerika gehen zu dürfen. Für Unterkunft und Verpflegung gibt es 
ein Stipendium. Lediglich das Geld für den Flug fehlt. Diesen will sie in Raten aus eigenen 
Mitteln abzahlen. Bei der Buchung wird die Finanzierung über das Reisebüro vermittelt und 
abgeschlossen. Die Tochter unterschreibt die Verträge als Vertragspartner und die Eltern als 
deren gesetzliche Vertreter. Dies stellt ein Darlehen auf den Namen der Minderjährigen dar. 
Dieser Vertrag hätte der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bedurft. Ohne diese ist 
das Rechtsgeschäft nichtig und es besteht  keine Verpflichtung zur Zahlung der Raten. 

Folglich besteht bei Geschäften von Jugendlichen, die mit Zustimmung ihrer Eltern ge-
schlossen werden und die entweder sofort erfüllt werden oder mit einem Darlehen verbun-
den sind, keine Probleme hinsichtlich der Ver- oder Überschuldung von beschränkt Ge-
schäftsfähigen. 

Letztlich gibt es damit nur zwei Situationen, in denen auf Grund rechtsgeschäftlichem Verhal-
tens Schulden von beschränkt Geschäftsfähigen entstehen können. 

Beispiel für cc): Ein 16-Jähriger möchte sich einen neuen Computer kaufen. Er bestellt die-
sen im Versandhandel. Das Unternehmen wirbt mit der Möglichkeit der Ratenzahlung ohne 
zusätzliche Kosten und Zinsen. Er unterschreibt den Vertrag als Vertragspartner und die El-
tern als seine gesetzlichen Vertreter. Der Kaufpreis soll in 12 Monatsraten gezahlt werden. 
Hier handelt es sich um einen sogenannten Abzahlungskauf (oder eine Stundung). Im Ge-
gensatz zu einem Darlehen bedarf dieser nicht der Genehmigung des Vormundschaftsge-
richts. Die Verpflichtung und damit die Schulden sind wirksam begründet. 

In der Öffentlichkeit wird vielfach gemutmaßt, dass das online-Bestellverfahren Käufer offen-
sichtlich dazu verleite, ihre finanzielle Lage nicht richtig zu beurteilen. Den bisherigen Aus-
führungen kann entnommen werden, dass allein die Möglichkeit zur Bestellung im Hinblick 
auf die Ver- und Überschuldung von Jugendlichen juristisch kein Problem darstellt. Nur bei 
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Ratenzahlungskäufen, die mit Erlaubnis der Eltern getätigt werden, können Schulden entste-
hen. Angesichts der Tatsache, dass sogenannte 0 %-Finanzierungen zunehmen, wäre zu 
überlegen, ob Ratenzahlungskäufe finanzierten Käufen gleichgestellt werden sollen. Dann 
würden derartige Geschäfte der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bedürfen. Eine 
so weitgehende Regelung wäre jedoch nur gerechtfertigt, wenn gesicherte Zahlen über Ver- 
und Überschuldung von Jugendlichen durch Abzahlungskäufe vorlägen. 

Ein weiteres Problem stellen wiederkehrende Verpflichtungen dar. 

Beispiel: Eine 15-Jährige unterschreibt ohne das Wissen ihrer Eltern einen Zweijahresvertrag 
über die Nutzung eines Handys. Nachdem die Mutter hiervon erfahren hat, erteilt sie die Zu-
stimmung zu dem Vertrag. Langfristige Verträge, durch die das minderjährige Kind zu wie-
derkehrenden Leistungen verpflichtet wird, bedürfen nur dann der Genehmigung des Vor-
mundschaftsgerichts, wenn der Vertrag das Kind länger bindet als ein Jahr nach Eintritt der 
Volljährigkeit. Dies wäre hier nicht der Fall. Hier könnten erhebliche, nach oben nicht be-
grenzte, Schulden entstehen. 

Verträge für Minderjährige, die diese langfristig zur Zahlung von Beträgen verpflichten (so-
genannte Dauerschuldverhältnisse), erscheinen überwiegend in Form von Vereinsmitglied-
schaften, Mietverträgen und Versicherungsverträgen. Von diesen Verträgen unterscheidet 
sich der Handyvertrag dadurch, dass der Umfang der zu zahlenden Beträge nicht von vorn-
herein feststeht und in keiner Weise nach oben begrenzt ist. 

Die gesellschaftliche Wirklichkeit zeigt, dass Handys für Jugendliche eine enorme Bedeutung 
haben. Insgesamt ist die Handynutzung durch Kinder und Jugendliche mit Blick auf die Ver- 
und Überschuldung sicher wirtschaftlich von der größten Bedeutung. Es wäre wünschens-
wert, wenn die anbietende Wirtschaft mit ihren Angeboten verantwortungsbewusst mit die-
sem augenscheinlichen Problem umgehen würde. Soweit sich die tatsächlich bestehende 
Problematik nicht auf diesem Wege entschärfen lässt, ist angesichts des weiter steigenden 
Ausmaßes der Gesetzgeber gefordert.  

Vorschlag: Die Erlaubnis von Eltern zum Abschluss eines Dauerschuldverhältnisses, bei 
dem die von dem Minderjährigen über die Vertragslaufzeit zu zahlenden Beträge nicht bei 
Vertragsschluss feststehen oder auf eine bestimmte Höhe begrenzt sind, bedürfen der Ge-
nehmigung des Vormundschaftsgerichts. Dies ließe sich in den Katalog der genehmigungs-
bedürftigen Geschäfte problemlos einfügen. Auf den ersten Blick könnte hierdurch eine nicht 
unerhebliche Belastung der Vormundschaftsgerichte resultieren. Es wäre jedoch zu erwar-
ten, dass sich die anbietende Wirtschaft hierauf einstellt, um die Notwendigkeit der Geneh-
migung zu vermeiden. Dies wäre möglich, durch Verstärkung konkurrenzfähiger Angebote. 
Dies würde den gewünschten gesetzgeberischen Zweck erfüllen und durch Festlegung oder 
Begrenzung der Belastung, Ver- und Überschuldung vermeidet. 

Zwischenergebnis: 

Hinsichtlich der Ver- und Überschuldung von Jugendlichen aus rechtsgeschäftlichem Han-
deln besteht grundsätzlich ein sinnvoller Ausgleich zwischen Rechtssicherheit für die Wirt-
schaftsakteure, notwendiger Heranführung an das Wirtschaftsleben und gesellschaftlicher 
Wirklichkeit (Konsumwünsche und Kaufkraft von Jugendlichen) sowie dem Schutz der Min-
derjährigen. Lediglich bezüglich Ratenzahlungskäufen und insbesondere Dauerschuldver-
hältnissen, bei denen die Höhe der vom Jugendlichen zu zahlenden Beträge nicht feststehen 
oder begrenzt sind, stellen ein Problem dar. Versuche, die Anbieter ohne gesetzgeberische 
Maßnahmen zu bewegen, dieses Problem zu entschärfen, waren bisher nicht erfolgreich. Es 
bleibt jedoch festzuhalten, dass insgesamt ein sinnvolles Regelwerk besteht. Bei jeder Ände-
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rung wäre zum einen zu prüfen, ob berechtigte Gläubigerinteressen verletzt würden und ob 
ein verstärkter Schutz nicht zu einer erhöhten Ver- und Überschuldung von jungen Erwach-
senen führt, da ein sinn- und verantwortungsvolles wirtschaftliches Verhalten nicht erlernt 
wird.  

Schulden von Jugendlichen auf Grund tatsächlichen H andelns 

Beschränkt geschäftsfähige Kinder und Jugendliche können auch durch ihr tatsächliches 
Tun Verbindlichkeiten und damit ggf. Schulden verursachen. 

Beispiel: Ein 15-Jähriger "spielt" verbotener Weise auf einer Baustelle und wirft mit seinen 
Freunden die gerade eingebauten Fenster ein. Ab Vollendung des siebten Lebensjahrs haf-
tet ein Kind oder ein Jugendlicher für Schäden, die aus seinem Verhalten resultieren, es sei 
denn, er weist nach, dass er die "zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht" 
nicht besitzt. Hier wäre eine Haftung des Jugendlichen sicher zu bejahen, da ein 15-Jähriger 
weis, dass dies ein verbotenes Tun ist. 

Es ist sinnvoll, Jugendliche entsprechend ihrer individuellen Entwicklung für ihr Handeln 
auch zivilrechtlich zu Verantwortung zu ziehen. Dies kann jedoch zu extremen Situationen 
führen. 

Beispiel: Ein 14-Jähriger hackt sich in den Computer eines Energieversorgers ein und löscht 
die Kundendatei. Eine Haftung wäre hier, vorbehaltlich von Besonderheit seiner Entwicklung, 
zu bejahen. Selbst soweit der Schaden hier in die Millionen ginge, würde die Haftung unbe-
grenzt bestehen.  

Dabei ist zu bedenken, dass sich Jugendliche (wie ein Erwachsener) nicht durch ein Insol-
venzverfahren von ihrer Haftung befreien können, soweit es sich um eine Forderung aus 
einer vorsätzlichen unerlaubten Handlung handelt. Es stellt sich die Frage, ob mit Blick auf 
den sonst so umfassenden Schutz der Jugendlichen, eine Haftungsbeschränkung geboten 
ist. Es gibt jedoch Fälle, in denen eine Beschränkung schwerlich zu begründen ist. 

Beispiel: Eine Gruppe von 16 und 17-Jährigen begeht fortgesetzt schwere Straftaten. Als sie 
bei einem Einbruch "zu wenig" Beute finden, zünden sie das Haus an, obwohl sie wissen, 
dass sich Menschen darin befinden. Bei dem Versuch sich zu retten, stürzt ein Opfer aus 
dem Fenster und ist lebenslang auf einen Rollstuhl angewiesen. Sowohl in dem Strafverfah-
ren als auch in dem Verfahren über den Schadensersatz und das Schmerzensgeld des Op-
fers würde, ggf. durch Sachverständige geprüft, ob die Täter die Einsicht in ihr Tun hatten 
und vorsätzlich hinsichtlich der Tatbestände gehandelt haben. Soweit dies festgestellt wird, 
wären die Ansprüche des Opfers eine Forderung aus unerlaubter Handlung, für die es keine 
Haftungsbeschränkung gibt und die auch in einem Insolvenzverfahren nicht von der Rest-
schuldbefreiung erfasst wären. 

Soweit in einem Verfahren die Verantwortlichkeit von Jugendlichen für ihr strafrechtliches, 
vorsätzliches Tun festgestellt wird, bedürfte eine Haftungsbeschränkung zugunsten der Ju-
gendlichen, auch mit Blick auf die Opfer, einer sehr genauen Prüfung, Abwägung und Be-
gründung. Eine Differenzierung zwischen Sachschäden und Personenschäden könnte ein 
Ansatz hierfür sein. 

Insgesamt ist es jedoch nachvollziehbar, dass Jugendliche die entsprechende Einsichtsfä-
higkeit besitzen und eine vorsätzliche unerlaubte Handlung begehen, grundsätzlich unbe-
schränkt für die Folgen einzustehen haben.  
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Schulden von Jugendlichen im Wege der Erbfolge 

Die rechtliche Situation von beschränkt geschäftsfähigen Kindern und Jugendlichen bei Erb-
schaften entspricht der von geschäftsunfähigen Kindern. Das heißt, dass auch hier die Ge-
fahr besteht, dass diese bei Untätigkeit der Eltern Schulden erben können. Die trotz der vor-
handenen Schutzvorschriften in Einzelfällen bestehende Gefahr, dass die Eltern nicht wirt-
schaftlich sinnvoll für ihre Kinder handeln, sollte geschlossen werden. 

Haftungs- und Vollstreckungsbegrenzungen: 

Soweit eine Verpflichtung eines Kindes oder Jugendlichen wirksam begründet wurde, be-
steht eine persönliche unbeschränkte Haftung des Minderjährigen mit seinem gesamten Ein-
kommen und Vermögen, grundsätzlich auch über die Zeit nach der Volljährigkeit hinaus.  

Kinder und Jugendliche können sich wie Erwachsene auf die Verjährung von Forderungen 
berufen. Gleiches gilt für die Unpfändbarkeit von bestimmten Einkommens- und Vermögens-
teilen. Sie können ebenfalls ein Insolvenzverfahren durchlaufen (bereit vor Volljährigkeit). 

Eine besondere Möglichkeit der Haftungsbeschränkung besteht seit 1998. Bei Eintritt der 
Volljährigkeit können sich ehemalige Jugendliche darauf berufen nur mit ihrem zum Zeit-
punkt der Volljährigkeit vorhandenem Vermögen zu haften. Wird hiervon Gebrauch gemacht, 
kann zum Zeitpunkt der Volljährigkeit keine Überschuldung bestehen. Eine Frist im engeren 
Sinne gibt es hierfür nicht. Nach drei Monaten nach Eintritt der Volljährigkeit wird jedoch 
vermutet, dass das dann oder später vorhandene Vermögen bereits bei Eintritt der Volljäh-
rigkeit vorhanden war. Um letztlich eine unbeschränkt Haftung zu vermeiden, ist es in ent-
sprechenden Fällen empfehlenswert zum einen ein Vermögensverzeichnis für den Zeitpunkt, 
in dem die Volljährigkeit eingetreten ist, zu erstellen. Zum anderen sollte bei Bedarf mög-
lichst schnell nach Eintritt der Volljährigkeit von dieser Haftungsbeschränkung Gebrauch 
gemacht werden. 

Diese Möglichkeit besteht für die Verbindlichkeiten, die aus rechtsgeschäftlichem Verhalten 
entstanden sind oder im Wege der Erbfolge auf den Jugendlichen übergegangen sind.  

Dies hilft in dem beschriebenen Fall der ererbten Schulden. 

Bei einem Rechtsgeschäft, das "allein zur Befriedigung seiner (der des Jugendlichen) per-
sönlichen Bedürfnisse dient“, besteht diese Möglichkeit jedoch nicht. Deshalb hilft diese Haf-
tungsbeschränkung nicht in den beschriebenen Problemfällen der Ratenkäufe und Dauer-
schuldverhältnisse, weil zum Beispiel die Handynutzung der Befriedigung der persönlichen 
Bedürfnisse des Jugendlichen dient. 

Exkurs 

Haftung der Eltern: 

Es muss nochmals betont werden, dass Eltern nicht für die Schulden ihrer (geschäftsunfähi-
gen und beschränkt geschäftsfähigen) Kinder haften, selbst wenn sie ihre Kinder beim Ab-
schluss eines Vertrages vertreten. Um eine (Mit-)haftung der Eltern zu begründen, müssen 
diese entweder selbst Vertragspartner werden oder ausdrücklich erklären, dass sie für die 
Verbindlichkeit aus dem Vertrag des Kindes oder Jugendlichen einstehen. Der Unterschied 
zwischen der Unterschrift als Vertretungsberechtige/r und Vertragspartner/in oder Mithaften-
de/r ist häufig nur schwer zu erkennen, obwohl er von erheblicher Bedeutung ist. Sollten 
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Zweifel über die Bedeutung der elterlichen Unterschrift bestehen oder Eltern zur Zahlung 
aufgefordert werden, obwohl sie keine eigene Verpflichtung begründet haben, sollte entspre-
chender Rat, z.B. bei den Verbraucherzentralen, eingeholt werden. 

Gesamtzusammenfassung: 

Es besteht schon immer ein umfangreicher rechtlicher Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor (dauerhafter) Ver- und Überschuldung. Dieser ist weiter verbessert worden. Zum einen 
erfolgte dies durch Regelungen, die alle betreffen, wie die Verkürzung der Verjährung und 
die Einführung des Verbraucherinsolvenzverfahrens. Zum anderen wurde eine spezielle 
Möglichkeit der Haftungsbeschränkung für den Zeitpunkt, in dem die Volljährigkeit eintritt, 
geschaffen.  

Bei den Meldungen über den Umfang und die Zunahme des Problems der Ver- und Über-
schuldung von Jugendlichen werden nicht selten beschränkt geschäftsfähige Minderjährige 
und voll geschäftsfähige junge Erwachsene zusammengefasst. Hieraus kann nicht geschlos-
sen werden, dass der rechtliche Schutz von minderjährigen Jugendlichen unzureichend ist. 
Es bestehen insoweit einige Situationen, für die eine Optimierung des Schutzes möglich oder 
teils geboten erscheint: 

Kinder und Jugendliche können Schulden erben, wenn ihre Eltern untätig sind. Mit Eintritt der 
Volljährigkeit kann seit 1998 eine Überschuldung verhindert werden, indem die Haftung auf 
das dann vorhandene Vermögen beschränkt wird. Für den Zeitraum davor könnte die Voll-
streckung von Gläubigern auf den Nachlass (das Ererbte) beschränkt werden. 

Im Bereich von Verträgen mit Jugendlichen, die noch nicht volljährig sind, können Schulden 
nur bei bestimmten Verträgen entstehen, die mit Einwilligung der Eltern geschlossen wurden. 
Bei Verträgen ohne Einwilligung der Eltern können aus rechtlichen Gründen keine Schulden 
der Minderjährigen entstehen. Bei Verträgen, die Darlehen beinhalten, bedarf es zur Wirk-
samkeit der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. Ohne diese können keine Darle-
hensverpflichtungen des Jugendlichen entstehen. Dies gilt auch für einen Dispo oder einen 
finanzierten Kauf. 

Ein Problem sind hingegen Verträge in denen sich Minderjährige mit Einwilligung der Eltern 
zu Zahlung Raten verpflichten (z.B. Abzahlungskauf) oder eine wiederkehrende Verpflich-
tungen entsteht, deren Höhe bei Vertragsschluss nicht feststeht oder nach oben begrenzt ist 
(z.H. Handy-Verträge).  

Bei den Handy-Verträgen müsste entweder die anbietende Wirtschaft das Problem durch 
Angebote entschärfen, die das Risiko der Ver- und Überschuldung beseitigen, oder es müss-
ten rechtliche Regelungen eingeführt werden. Die Einführung einer Genehmigungsbedürftig-
keit durch das Vormundschaftsgericht, wie beim Darlehen, wäre eine solche gesetzliche Re-
gelung. 

3.17  Licht und Schatten  

Toni will einen Ausbildungsplatz. Selbst auf der eigenen Homepage weist er darauf hin. Sein 
Kumpel Fritz meint jedoch, dass das ohne anständige Bewerbungsfotos nicht klappen wür-
de. Seine Eltern wollen nicht nur die Fotos, sondern sogar noch einen Frisörbesuch davor 
bezahlen. Gesagt, getan. Die Fotografin weiß tatsächlich, ihn in das rechte Licht zu rücken. 
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Toni ist zufrieden. Er bekommt 10 Abzüge und die digitale Kopie des Fotos, damit er später 
bei der Fotografin weitere Abzüge bestellen kann.  

Zuhause spielt Toni das Foto auf seine Bewerbungsseite. Zu Sicherheit macht er an anderer 
Stelle auf dem Computer, auf einem Stick und auf sonstigen Datenträgern insgesamt 4 Ko-
pien. 

Beim nächsten Besuch seiner Clique ist die Hölle los. Wie immer läuft der Computer. Die 
Bewerbungsseite ist schnell entdeckt und bietet Anlass für vielerlei Bemerkungen. In einem 
unbewachten Moment spielt Fritz das Foto auf SchülerVZ.net (Schülerverzeichnis) ein, mit 
der Bildunterschrift „Tonilein, macht sich fein, will doch nur ein Lehrling sein“.  

Eva, die heimlich für Toni schwärmt, schickt das Foto als Mailanhang an ihre eigene Mailad-
resse. Zunächst wird Toni als Bildschirmschoner benutzt. Aber auf die Dauer ist das umher-
wandernde Bild doch ein wenig klein. Schnell gespeichert. Um die Ecke im Fotoshop gibt es 
in einer Werbeaktion Abzüge in 50 x 90 Postergröße für unter € 20,-. Dummerweise ist das 
der Shop, in dem die Fotografin das Bewerbungsfoto gemacht hat. 

Toni bekommt Post. Von wem und was steht drin? 

3.18  Mahn- und Vollstreckungsverfahren 

© Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V. - 2007 erstellt von M. Poppe und U. Schneider

Mahn- und Vollstreckungsverfahren I
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Antragsteller 
(Gläubiger)

Fälliger Anspruch auf 
Geldzahlung 

Antragsgegner 
(Schuldner)

Mahnung(en) des 
Gläubigers 

Schuldner zahlt

Angelegenheit erledigt

Schuldner zahlt nicht

Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides
beim AG des GL- Wohnsitzes oder zentrales 

Mahngericht

AG erlässt Mahnbescheid
(ohne Prüfung des Anspruchs nach Höhe 

und Grund)

Zustellung des Mahnbescheids
i.d.R. durch Postzustellungsurkunde
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Mahn- und Vollstreckungsverfahren II

Zustellung des Mahnbescheids
postalische Zustellung

Schuldner zahlt nicht Schuldner zahlt

Angelegenheit erledigt

(Teil-)Widerspruch durch 
Schuldner 

Übergang in das streitige 
Verfahren 

(Wohnsitz des Schuldners ����
Antrag auf Kostenvorschuss)

Schuldner beantragt das 
streitige Verfahren 

bzw. 
Gläubiger beantragt und 

begründet Anspruch & zahlt die 
Kosten ein

- aktualisiert 05.2008 (BAG-SB)
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Mahn- und Vollstreckungsverfahren III
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Antrag auf Vollstreckungsbescheid
beim AG des GL- Wohnsitzes oder zentrales 

Mahngericht

AG erlässt Vollstreckungsbescheid
(ohne Prüfung des Anspruchs nach Höhe 

und Grund)

Zustellung des Vollstreckungsbescheid
i.d.R. durch Postzustellungsurkunde

Schuldner zahlt nicht Schuldner zahlt

Angelegenheit erledigtZwangsvollstreckung

(Teil-)Einspruch durch 
Schuldner (Frist 2 Wochen)

Übergang in das streitige 
Verfahren 

- aktualisiert 05.2008 (BAG-SB)
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Mahnbescheid Muster
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Vollstreckungsbescheid Muster
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3.19  Fälle zur Privatautonomie  

Der Fall „Porschekauf“ 

Der Schuldnerberater M der Stadt München ist ein großer Autonarr. In einem Autohaus sieht 
er genau den „911er“ in dunkel rot, von dem er schon immer geträumt hat. Er rechnet sich 
aus, dass, wenn er das Finanzierungsangebot annimmt, er sein Erspartes einsetzt und auf 
Urlaub, Altersvorsorge, Telefon, Fernsehen und anderes Überflüssiges verzichtet, nach Ab-
zug seiner fixen Kosten noch € 40,- wöchentlich übrig hat. Und kaum 48 Monate später ge-
hört das Schmuckstück ihm. Er unterschreibt den Vertrag. 

Der Fall „Casinoglück“  

Der (volljährige) Arbeitslosengeld II Empfänger ist die finanzielle Einschränkung leid. An ei-
nem Dienstag, seinem Glückstag, wacht er mit einem seltsamen Augenzucken auf und weiß 
Heute kann nichts schief gehen. Er geht zu seiner Hausbank und bittet um ein Darlehen in 
Höhe von € 10.000,-. Diesen Betrag will er gleich im Casino auf rot setzen. Auf dem Rück-
weg käme er gleich vorbei, um mit dem Gewinn das Darlehen zurückzuzahlen. Er unter-
schreibt den Vertrag. 

Der Fall „Hollywood“ 

Moni ist eine Erscheinung. Schreiten und tanzen kann sie wie keine andere. Wann ihr 
Traum, in Hollywood groß raus zu kommen, in Erfüllung geht, ist nur eine Frage der Zeit. 
Keine Casting-Veranstaltung, an der sie nicht teilnimmt. Eine Schönheitschirurge meinte, es 
läge an den Ohren, wenn die nur ein wenig mehr anliegen würden, wäre der Erfolg fast ga-
rantiert. Da das Gehalt von Moni als Friseuse nicht reicht, unterschreibt sie beim Arzt einen 
Darlehensvertrag mit dem die Operation gezahlt wird.  

3.20  Fragen zur Bürgschaft  

Was ist eine Bürgschaft? Wozu dient die Bürgschaft? Was hat der Bürge davon zu bürgen? 

3.21  Fall „Das fremde Darlehen“ 

Toni ist glücklich. Fast drei Monate ist er jetzt schon mit Moni (Fall „Hollywood“) zusammen. 
Wenn nur die Spinnerei mit Hollywood und das Gejammer über die Ohren nicht wäre. Er 
findet die Ohren eigentlich sehr gelungen. Sie meint aber, er würde sie nur nicht genug lie-
ben. Wenn er beim Arzt mit unterschreiben würde, könne sie sich gleich noch die Lippen 
aufspritzen und ein wenig Fett absaugen lassen. Er habe einfach kein Vertrauen, dass sie es 
schaffen würde. Um endlich Ruhe zu haben, unterschreibt Toni den Darlehensvertrag beim 
Chirurgen als zweiter Darlehensnehmer. 
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3.22 Endlich(e) Ruhe 

Darstellung einer mit Unterstützung eines Mitarbeiters des Jugendtreffs erzielten Regelung 

Endlich(e) Ruhe Sand 10.02.2009 

 
Gläubiger Forderung Vertreter Stand Ergebnis 
Handyunter-
nehmen I  

1.586,77 RAe Dohr, 
Bartsch, 
Kemmerich, 
Finsterer 

Vollstreckungsbescheid Ratenzahlung 20,00 

Fitnessstudio 284,59 RAe Mohr & 
Bauer 

Vertrag läuft, monatli-
cher Beitrag wird ge-
zahlt 

Zinsfreie Stundung 
Rückstand bis 12/09 

GEZ 555,88  Ratenzahlung abge-
lehnt, Befreiung bean-
tragt 

???? 

Versandhaus 
I 

486,86 Universa 
Inkasso 

Notarielles Schuldan-
erkenntnis 04/2008 

Stundung bis 04/10 
mit halbjähriger 
Pflicht zum Einkom-
mensnachweis  

Handyunter-
nehmen II 

???? RAe Haas & 
Kollegen 

Forderungshöhe ange-
fragt, Stand unbekannt 

 

Handyunter-
nehmen III 

354,29  Laufender Vertrag  

Versandhaus 
II 

3.442,28 Universa 
Inkasso 

Vorschlag Schuldaner-
kenntnis liegt vor 

 

????? 876,37 RAe Wehnert 
und Kollegen 

Gläubiger unklar, 
Strafanzeige angedroht  

Raten 40,00 

Miete und 
Betriebskos-
ten 

425,00  Stundung bis 03/09. 
Darlehen bei der ARGE 
beantragt 

 

Versandhaus 
III 

46,44 Deutscher 
Inkassodienst 
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3.23 Insolvenz – Ablauf des Verfahrens 

© Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V. - 2007 erstellt von M. Poppe und U. Schneider 1
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Versagungsgründe

� in den letzten drei Jahren vor Antragsstellung falsche schriftliche Angaben 
über die eigenen wirtschaftlichen Verhältnisse im Zusammenhang mit 
Kreditaufnahmen, Sozialleistungen und Steuererklärungen gemacht 
wurden.

� im letzten Jahr vor der Eröffnung unangemessene Verbindlichkeiten 
eingegangen wurden oder Vermögen verschwendet wurde.

� der Schuldner wegen Konkursbetrugs oder Gläubigerbegünstigung 
strafrechtlich verurteilt wurde.

� während der letzten 10 Jahre ein Insolvenzverfahren mit 
Restschuldbefreiung durchgeführt wurde oder in der 
Wohlverhaltensperiode gescheitert ist.

� vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche oder unvollständige Angaben im 
Insolvenzantrag gemacht werden oder Auskunfts- und Mitwirkungspflichten 
im Insolvenzverfahren verletzt werden.

Auf Antrag eines Insolvenzgläubigers wird die 
Restschuldbefreiung versagt, wenn:

Antragszeitpunkt: �������� im Schlusstermin 

Nachweispflicht: �������� Glaubhaftmachung durch Insolvenzgläubiger
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Obliegenheiten in der WVP

� eine angemessene Erwerbstätigkeit ausüben bzw. jede 
zumutbare Arbeit annehmen, 

� ererbtes Vermögen zur Hälfte an den Treuhänder herausgeben,
� Wohnungs- und Arbeitsplatzwechsel anzeigen,
� auf Verlangen dem Gericht und dem Treuhänder Auskunft über 

Erwerbstätigkeit, Bemühungen, Einkommen und Vermögen 
geben, 

� Zahlungen zur Befriedigung der Insolvenzgläubiger nur an den 
Treuhänder leisten und keinem Insolvenzgläubiger einen 
Sondervorteil verschaffen.

Jeder Insolvenzgläubiger kann aus den o.g. 
Gründen die Versagung beantragen

Dies sind:
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Ausgenommene Forderungen

Von der Restschuldbefreiung ausgenommen sind 
folgende Forderungen:

zinslose Darlehen, die dem Schuldner zur Begleichung der 
Kosten des Insolvenzverfahrens gewährt wurden.

UND
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3.24 Kurzbeschreibung Schuldnerberatung 

Vorbemerkung: 

Schuldnerberatung ist in aller Munde. Jeder hat eine Vorstellung, was das ist und sei es aus 
dem Fernsehen. Dennoch darf sich in Deutschland letztlich jeder Schuldnerberater/in nen-
nen und das völlig unabhängig von Ausbildung, Qualifikation und Inhalt der geleisteten Ar-
beit. Das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) zieht lediglich eine Grenze dessen, was die 
Schuldner- und ggf. Insolvenzberatung machen darf. Eine gesetzliche (oder zumindest ein-
hellige Festlegung), was Schuldnerberatung leisten bzw. beinhalten muss, fehlt.  

Nachfolgende Kurzbeschreibung erhebt weder den Anspruch einer wissenschaftlich umfas-
senden Definition von Schuldnerberatung, noch soll die Schuldnerberatung dadurch ab-
schließend in allen denkbaren, durchaus unterschiedlichen Ausformungen beschrieben wer-
den. Ziel ist es jedoch, einige Grundsätze und Beratungsinhalte zu benennen, die jeder seri-
ösen sozial-orientierten Schuldner- und Insolvenzberatung zwingend gemeinsam sind. Ein 
Beratungsangebot, das diese Grundsätze nicht insgesamt als Grundlage hat oder die Bera-
tungsangebote nicht grundsätzlich für die Ratsuchenden bei Bedarf ermöglicht, stellt aus 
Sicht der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V. keine sozial orientierte 
Schuldnerberatung dar. 

Soziale Schuldner- und Insolvenzberatung 

Ein Beratungsangebot in oben genanntem Sinne fußt auf dem Sozialstaatsprinzip sowie den 
Sozialgesetzbüchern1 und zielt auf eine nachhaltige Verbesserung der Situation des Ratsu-
chenden, unter Berücksichtigung insbesondere des Kindeswohls, ab. Dies bedeutet nicht 
zwingend, dass eine Entschuldung erreicht oder auch nur angestrebt werden muss. Im 
Rahmen einer ganzheitlichen Einbeziehung des Ratsuchenden mit seinen Fähigkeiten, Fer-
tigkeiten, Problemen und seiner Lebenssituation (Ganzheitlichkeit ) strebt die Beratung die 
Erreichung der mit dem Ratsuchenden erarbeiteten Ziele (Ergebnisoffenheit ) an. Dies be-
inhaltet, dass der Prozess insgesamt freiwillig ist (Freiwilligkeit ). Eine Zwangsberatung, die 
über eine verpflichtende Information über die Möglichkeiten und Inhalte einer Beratung hi-
nausgeht, ist weder Erfolg versprechend noch ist sie Schuldnerberatung.  

Schuldnerberatung muss grundsätzlich vertraulich sein (Vertraulichkeit ). Der Umgang mit 
den Daten muss nach dem Bundesdatenschutzgesetz bzw. Landesdatenschutzgesetzen 
schriftlich in einer Vereinbarung mit dem Ratsuchenden geregelt sein. Über die selbstver-
ständlich zu erfüllenden gesetzlichen Verpflichtungen der Beratung (z.B. Zeugenpflicht) ist 
der Ratsuchende aufzuklären. Soweit die Beratung in Kooperation oder Auftrag eines Dritten 
(z.B. einer Arbeitsagentur) erfolgt, muss darauf geachtet werden, dass eine Einwilligung des 
Betroffenen in die Datenweitergabe tatsächlich freiwillig erfolgt und nicht auf der Angst vor 
oder der Androhung von Sanktionen beruht. Der Umfang der Datenweitergabe sollte in die-
sen Fällen vertraglich geregelt sein.2 Das Vorgehen des Beraters muss nachvollziehbar sein 
und sollte sich auf dem Stand der (wissenschaftlichen) Entwicklung des jeweiligen Fachge-
bietes bewegen. 

                                                 

1 Art. 1 und 20 GG, § 16 SGB II, § 11 SGB XII 

2 Siehe hierzu das Positionspapier „Schuldnerberatung auf der Rechtsgrundlage des SGB XII und II“, Bernd 
Krüger, Bernd Jaquemoth, Michael Weinhold, in BAG Info 2005, Seite 23 
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Das Beratungsangebot der sozialen Schuldnerberatung muss zwingend die Option unten 
aufgeführter Beratungsleistungen beinhalten. Das Angebot kann, insbesondere in der so 
genannten integrierten Beratung, darüber hinausgehen. Ob, wann und in welchem Umfang 
die einzelnen Beratungsangebote in dem jeweiligen Fall wahrgenommen werden, hängt von 
den oben beschriebenen Voraussetzungen ab.  

Ein sonstiges Beratungsangebot an ver- und überschuldete Personen kann, z.B. bei der In-
solvenzberatung durch die Rechtsanwaltschaft, demgegenüber beschränkt sein. Diese Bera-
tung kann qualitativ hochwertig sowie für den Einzelnen sinnvoll, hilfreich und im Einzelfall 
ausreichend sein. Eine solche Rechtsberatung ist jedoch keine soziale Schuldnerberatung. 

Nach Ansicht der BAG SB kann die notwendige Sicherung des Lebensunterhalts des Betrof-
fenen nur gewährleistet werden, wenn dieser nicht durch Zahlungen aus dem unpfändbaren 
Einkommen oder Vermögen die Schuldnerberatung finanzieren muss. Bis auf die Ausnah-
men, in denen der Betroffene mit pfändbarem Einkommen zu den Kosten der Beratung et-
was zahlen kann, muss soziale Schuldnerberatung für den Betroffenen kostenfrei sein.  

Zu dem Beratungsangebot gehören:  

· Anamnese 
· Existenzsicherung (Sozialleistungen, Unterhaltsüberprüfung) 
· Stabilisierung der hauswirtschaftlichen Verhältnisse 
· Vollstreckungsschutzmaßnahmen  
· Unterstützung Arbeitsaufnahme, Sicherung Erwerbstätigkeit 
· Kontosicherung, Kontobeschaffung 
· Stabilisierung der psychosozialen Situation 
· Stärkung der persönlichen Handlungsfähigkeit 
· Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen oder Erzwingungshaft 
· Vermittlung an weitere Fachdienste (Drogen-, Haftentlassenen-, Wohnungslosen- oder 

Familienberatung) 
· Forderungsüberprüfung 

Optional, beim Angebot von Insolvenzberatung zusätzlich  anzubieten: 

· Außergerichtliche Schuldenregulierung oder Hilfestellung hierbei 
· Bescheinigung im Falle des Scheiterns der außergerichtlichen Schuldenregulierung 
· Insolvenzantragsstellung oder Hilfestellung hierbei 
· Unterstützung im Rahmen des gerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahrens  
· Unterstützung bei der Durchführung eines Schuldenbereinigungsplans 
· Information und Unterstützung im Rahmen des Insolvenzverfahrens 
· Information und Unterstützung im Rahmen der Wohlverhaltensphase 
· Abwicklung der erteilten Restschuldbefreiung im Bedarfsfall 
· Nachbetreuung nach Erteilung der Restschuldbefreiung in begründeten Ausnahmefällen 
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3.25  BGB – Gesetze 

§ 1 Beginn der Rechtsfähigkeit 

Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. 

§ 2 Eintritt der Volljährigkeit 

Die Volljährigkeit tritt mit der Vollendung des 18. Lebensjahres ein. 

§ 104 Geschäftsunfähigkeit 

Geschäftsunfähig ist: 

1. wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, 

2. wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Stö-
rung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach vorübergehen-
der ist. 

§ 105 Nichtigkeit der Willenserklärung 

(1) Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig. 

(2) Nichtig ist auch eine Willenserklärung, die im Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorüber-
gehender Störung der Geistestätigkeit abgegeben wird. 

§ 105a Geschäfte des täglichen Lebens 

Tätigt ein volljähriger Geschäftsunfähiger ein Geschäft des täglichen Lebens, das geringwer-
tigen Mitteln bewirkt werden kann, so gilt der von ihm geschlossene Vertrag in Ansehung von 
Leistung und, soweit vereinbart, Gegenleistung als wirksam, sobald Leistung und Gegenleis-
tung bewirkt sind. Satz 1 gilt nicht bei einer erheblichen Gefahr für die Person oder das Ver-
mögen des Geschäftsunfähigen. 

§ 106 Beschränkte Geschäftsfähigkeit Minderjähriger  

Ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist nach Maßgabe der 107 bis 
113 in der Geschäftsfähigkeit beschränkt. 

§ 107 Einwilligung des gesetzlichen Vertreters 

Der Minderjährige bedarf zu einer Willenserklärung, durch die er nicht lediglich einen rechtli-
chen Vorteil erlangt, der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. 

§ 108 Vertragsschluss ohne Einwilligung 

(1) Schließt der Minderjährige einen Vertrag ohne die erforderliche Einwilligung des gesetzli-
chen Vertreters, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags von der Genehmigung Vertreters ab. 
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(2) Fordert der andere Teil den Vertreter zur Erklärung über die Genehmigung auf, so kann 
die Erklärung nur ihm gegenüber erfolgen; eine vor der Aufforderung dem Minderjährigen 
gegenüber erklärte Genehmigung oder Verweigerung der Genehmigung wird unwirksam. Die 
Genehmigung kann nur bis zum Ablauf von zwei Wochen nach dem Empfang Aufforderung 
erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so gilt sie als verweigert. 

(3) Ist der Minderjährige unbeschränkt geschäftsfähig geworden, so tritt seine Genehmigung 
an die Stelle der Genehmigung des Vertreters. 

§ 109 Widerrufsrecht des anderen Teils 

(1) Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der andere Teil zum Widerruf berechtigt. Widerruf 
kann auch dem Minderjährigen gegenüber erklärt werden. 

(2) Hat der andere Teil die Minderjährigkeit gekannt, so kann er nur widerrufen, wenn der 
Minderjährige der Wahrheit zuwider die Einwilligung des Vertreters behauptet hat; er kann 
auch in diesem Falle nicht widerrufen, wenn ihm das Fehlen der Einwilligung dem Abschluss 
des Vertrags bekannt war. 

§ 110 Bewirken der Leistung mit eigenen Mitteln 

Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener 
Vertrag gilt als von Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige die vertragsmäßige Leistung 
mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zweck oder zu freier Verfügung von dem Vertreter 
oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten überlassen worden sind. 

§ 138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher 

(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. 

(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der 
Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Wil-
lensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile 
versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung 
stehen. 

§ 358 Verbundene Verträge 

(1) Hat der Verbraucher seine auf den Abschluss eines Vertrags über die Lieferung einer 
Ware oder die Erbringung einer anderen Leistung durch einen Unternehmer gerichtete Wil-
lenserklärung wirksam widerrufen, so ist er auch an seine auf den Abschluss eines mit die-
sem Vertrag verbundenen Verbraucherdarlehensvertrags gerichtete Willenserklärung nicht 
mehr gebunden. 

(2) Hat der Verbraucher seine auf den Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags ge-
richtete Willenserklärung wirksam widerrufen, so ist er auch an seine auf den Abschluss ei-
nes mit diesem Verbraucherdarlehensvertrag verbundenen Vertrags über die Lieferung einer 
Ware oder die Erbringung einer anderen Leistung gerichtete Willenserklärung nicht mehr 
gebunden. Kann der Verbraucher die auf den Abschluss des verbundenen Vertrags gerichte-
te Willenserklärung nach Maßgabe dieses Untertitels widerrufen, gilt allein Absatz 1 und sein 
Widerrufsrecht aus § 495 Abs. 1 ist ausgeschlossen. Erklärt der Verbraucher im Falle des 
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Satzes 2 dennoch den Widerruf des Verbraucherdarlehensvertrags, gilt dies als Widerruf des 
verbundenen Vertrags gegenüber dem Unternehmer gemäß Absatz 1. 

(3) Ein Vertrag über die Lieferung einer Ware oder die Erbringung einer anderen Leistung 
und ein Verbraucherdarlehensvertrag sind verbunden, wenn das Darlehen ganz oder teilwei-
se der Finanzierung des anderen Vertrags dient und beide Verträge eine wirtschaftliche Ein-
heit bilden. Eine wirtschaftliche Einheit ist insbesondere anzunehmen, wenn der Unterneh-
mer selbst die Gegenleistung des Verbrauchers finanziert, oder im Falle der Finanzierung 
durch einen Dritten, wenn sich der Darlehensgeber bei der Vorbereitung oder dem Ab-
schluss des Verbraucherdarlehensvertrags der Mitwirkung des Unternehmers bedient. Bei 
einem finanzierten Erwerb eines Grundstücks oder eines grundstücksgleichen Rechts ist 
eine wirtschaftliche Einheit nur anzunehmen, wenn der Darlehensgeber selbst das Grund-
stück oder das grundstücksgleiche Recht verschafft oder wenn er über die Zurverfügungstel-
lung von Darlehen hinaus den Erwerb des Grundstücks oder grundstücksgleichen Rechts 
durch Zusammenwirken mit dem Unternehmer fördert, indem er sich dessen Veräußerungs-
interessen ganz oder teilweise zu Eigen macht, bei der Planung, Werbung oder Durchfüh-
rung des Projekts Funktionen des Veräußerers übernimmt oder den Veräußerer einseitig 
begünstigt. 

(4) § 357 gilt für den verbundenen Vertrag entsprechend. Im Falle des Absatzes 1 sind je-
doch Ansprüche auf Zahlung von Zinsen und Kosten aus der Rückabwicklung des Verbrau-
cherdarlehensvertrags gegen den Verbraucher ausgeschlossen. Der Darlehensgeber tritt im 
Verhältnis zum Verbraucher hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe 
in die Rechte und Pflichten des Unternehmers aus dem verbundenen Vertrag ein, wenn das 
Darlehen dem Unternehmer bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits 
zugeflossen ist. 

(5) Die erforderliche Belehrung über das Widerrufs- oder Rückgaberecht muss auf die 
Rechtsfolgen nach den Absätzen 1 und 2 Satz 1 und 2 hinweisen. 

§ 359 Einwendungen bei verbundenen Verträgen 

Der Verbraucher kann die Rückzahlung des Darlehens verweigern, soweit Einwendungen 
aus dem verbundenen Vertrag ihn gegenüber dem Unternehmer, mit dem er den verbunde-
nen Vertrag geschlossen hat, zur Verweigerung seiner Leistung berechtigen würden. Dies 
gilt nicht, wenn das finanzierte Entgelt 200 Euro nicht überschreitet, sowie bei Einwendun-
gen, die auf einer zwischen diesem Unternehmer und dem Verbraucher nach Abschluss des 
Verbraucherdarlehensvertrags vereinbarten Vertragsänderung beruhen. Kann der Verbrau-
cher Nacherfüllung verlangen, so kann er die Rückzahlung des Darlehens erst verweigern, 
wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. 

§ 491 Verbraucherdarlehensvertrag 

(1) Für entgeltliche Darlehensverträge zwischen einem Unternehmer als Darlehensgeber 
und einem Verbraucher als Darlehensnehmer (Verbraucherdarlehensvertrag) gelten vorbe-
haltlich der Absätze 2 und 3 ergänzend die folgenden Vorschriften. 

(2) Die folgenden Vorschriften finden keine Anwendung auf Verbraucherdarlehensverträge,  
 
1.bei denen das auszuzahlende Darlehen (Nettodarlehensbetrag) 200 Euro nicht übersteigt, 
2.die ein Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer zu Zinsen abschließt, die unter den marktüb-
lichen Sätzen liegen,  
3.die im Rahmen der Förderung des Wohnungswesens und des Städtebaus auf Grund öf-
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fentlichrechtlicher Bewilligungsbescheide oder auf Grund von Zuwendungen aus öffentlichen 
Haushalten unmittelbar zwischen der die Fördermittel vergebenden öffentlich-rechtlichen 
Anstalt und dem Darlehensnehmer zu Zinssätzen abgeschlossen werden, die unter den 
marktüblichen Sätzen liegen. 

(3) Keine Anwendung finden ferner 

1.§ 358 Abs. 2, 4 und 5 und die §§ 492 bis 495 auf Verbraucherdarlehensverträge, die in ein 
nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung errichtetes gerichtliches Protokoll aufgenom-
men oder notariell beurkundet sind, wenn das Protokoll oder die notarielle Urkunde den Jah-
reszins, die bei Abschluss des Vertrags in Rechnung gestellten Kosten des Darlehens sowie 
die Voraussetzungen enthält, unter denen der Jahreszins oder die Kosten geändert werden 
können; 

2.§ 358 Abs. 2, 4 und 5 und § 359 auf Verbraucherdarlehensverträge, die der Finanzierung 
des Erwerbs von Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Edelmetallen dienen. 

§ 492 Schriftform, Vertragsinhalt 

(1) Verbraucherdarlehensverträge sind, soweit nicht eine strengere Form vorgeschrieben ist, 
schriftlich abzuschließen. Der Abschluss des Vertrags in elektronischer Form ist ausge-
schlossen. Der Schriftform ist genügt, wenn Antrag und Annahme durch die Vertragsparteien 
jeweils getrennt schriftlich erklärt werden. Die Erklärung des Darlehensgebers bedarf keiner 
Unterzeichnung, wenn sie mit Hilfe einer automatischen Einrichtung erstellt wird. Die vom 
Darlehensnehmer zu unterzeichnende Vertragserklärung muss angeben: 

1.den Nettodarlehensbetrag, gegebenenfalls die Höchstgrenze des Darlehens, 

2.den Gesamtbetrag aller vom Darlehensnehmer zur Tilgung des Darlehens sowie zur Zah-
lung der Zinsen und sonstigen Kosten zu entrichtenden Teilzahlungen, wenn der Gesamtbe-
trag bei Abschluss des Verbraucherdarlehensvertrags für die gesamte Laufzeit der Höhe 
nach feststeht, bei Darlehen mit veränderlichen Bedingungen, die in Teilzahlungen getilgt 
werden, einen Gesamtbetrag auf der Grundlage der bei Abschluss des Vertrags maßgebli-
chen Darlehensbedingungen, 

3.die Art und Weise der Rückzahlung des Darlehens oder, wenn eine Vereinbarung hierüber 
nicht vorgesehen ist, die Regelung der Vertragsbeendigung, 

4.den Zinssatz und alle sonstigen Kosten des Darlehens, die, soweit ihre Höhe bekannt ist, 
im Einzelnen zu bezeichnen, im Übrigen dem Grunde nach anzugeben sind, einschließlich 
etwaiger vom Darlehensnehmer zu tragender Vermittlungskosten, 

5.den effektiven Jahreszins oder, wenn eine Änderung des Zinssatzes oder anderer preisbe-
stimmender Faktoren vorbehalten ist, den anfänglichen effektiven Jahreszins; zusammen mit 
dem anfänglichen effektiven Jahreszins ist auch anzugeben, unter welchen Voraussetzun-
gen preisbestimmende Faktoren geändert werden können und auf welchen Zeitraum Belas-
tungen, die sich aus einer nicht vollständigen Auszahlung oder aus einem Zuschlag zu dem 
Darlehen ergeben, bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses verrechnet werden, 

6.die Kosten einer Restschuld- oder sonstigen Versicherung, die im Zusammenhang mit dem 
Verbraucherdarlehensvertrag abgeschlossen wird, 
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7.zu bestellende Sicherheiten. 

(1a) Abweichend von Absatz 1 Satz 5 Nr. 2 ist kein Gesamtbetrag anzugeben bei Darlehen, 
bei denen die Inanspruchnahme bis zu einer Höchstgrenze freigestellt ist, sowie bei Immobi-
liardarlehensverträgen. Immobiliardarlehensverträge sind Verbraucherdarlehensverträge, bei 
denen die Zurverfügungstellung des Darlehens von der Sicherung durch ein Grundpfand-
recht abhängig gemacht wird und zu Bedingungen erfolgt, die für grundpfandrechtlich abge-
sicherte Darlehensverträge und deren Zwischenfinanzierung üblich sind; der Sicherung 
durch ein Grundpfandrecht steht es gleich, wenn von einer Sicherung gemäß § 7 Abs. 3 bis 
5 des Gesetzes über Bausparkassen abgesehen wird. Bei Immobiliardarlehensverträgen 
muss die vom Darlehensnehmer zu unterzeichnende Vertragserklärung auch einen deutlich 
gestalteten Hinweis darauf enthalten, dass der Darlehensgeber Forderungen aus dem Dar-
lehensvertrag ohne Zustimmung des Darlehensnehmers abtreten und das Vertragsverhältnis 
auf einen Dritten übertragen darf, soweit nicht die Abtretung im Vertrag ausgeschlossen ist 
oder der Darlehensnehmer der Übertragung zustimmen muss. 

(2) Effektiver Jahreszins ist die in einem Prozentsatz des Nettodarlehensbetrags anzuge-
bende Gesamtbelastung pro Jahr. Die Berechnung des effektiven und des anfänglichen ef-
fektiven Jahreszinses richtet sich nach § 6 der Verordnung zur Regelung der Preisangaben. 

(3) Der Darlehensgeber hat dem Darlehensnehmer eine Abschrift der Vertragserklärungen 
zur Verfügung zu stellen. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Vollmacht, die ein Darlehensnehmer zum Ab-
schluss eines Verbraucherdarlehensvertrags erteilt. Satz 1 gilt nicht für die Prozessvollmacht 
und eine Vollmacht, die notariell beurkundet ist. 

§ 492a Unterrichtungspflichten während des Vertrags verhältnisses 

(1) Ist im Darlehensvertrag ein fester Zinssatz vereinbart und endet die Zinsbindung vor der 
für die Rückzahlung bestimmten Zeit, unterrichtet der Darlehensgeber den Darlehensnehmer 
spätestens drei Monate vor Ende der Zinsbindung darüber, ob er zu einer neuen Zinsbin-
dungsabrede bereit ist. Erklärt sich der Darlehensgeber hierzu bereit, muss die Unterrichtung 
den zum Zeitpunkt der Unterrichtung vom Darlehensgeber angebotenen Zinssatz enthalten. 

(2) Der Darlehensgeber unterrichtet den Darlehensnehmer spätestens drei Monate vor Be-
endigung eines Darlehensvertrages darüber, ob er zur Fortführung des Darlehensverhältnis-
ses bereit ist. Erklärt sich der Darlehensgeber zur Fortführung bereit, muss die Unterrichtung 
die zum Zeitpunkt der Unterrichtung gültigen Pflichtangaben aus § 492 Abs. 1 Satz 5 enthal-
ten. 

(3) Wurden Forderungen aus dem Darlehensvertrag abgetreten, treffen die Pflichten nach 
den Absätzen 1 und 2 auch den neuen Gläubiger, wenn nicht der bisherige Gläubiger mit 
dem neuen Gläubiger vereinbart hat, dass im Verhältnis zum Darlehensnehmer weiterhin 
allein der bisherige Darlehensgeber auftritt. 

§ 493 Überziehungskredit 

(1) Die Bestimmungen des § 492 gelten nicht für Verbraucherdarlehensverträge, bei denen 
ein Kreditinstitut einem Darlehensnehmer das Recht einräumt, sein laufendes Konto in be-
stimmter Höhe zu überziehen, wenn außer den Zinsen für das in Anspruch genommene Dar-
lehen keine weiteren Kosten in Rechnung gestellt werden und die Zinsen nicht in kürzeren 
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Perioden als drei Monaten belastet werden. Das Kreditinstitut hat den Darlehensnehmer vor 
der Inanspruchnahme eines solchen Darlehens zu unterrichten über 

1.die Höchstgrenze des Darlehens, 

2.den zum Zeitpunkt der Unterrichtung geltenden Jahreszins, 

3.die Bedingungen, unter denen der Zinssatz geändert werden kann, 

4.die Regelung der Vertragsbeendigung. 

Die Vertragsbedingungen nach Satz 2 Nr. 1 bis 4 sind dem Darlehensnehmer spätestens 
nach der ersten Inanspruchnahme des Darlehens zu bestätigen. Ferner ist der Darlehens-
nehmer während der Inanspruchnahme des Darlehens über jede Änderung des Jahreszin-
ses zu unterrichten. Die Bestätigung nach Satz 3 und die Unterrichtung nach Satz 4 haben in 
Textform zu erfolgen; es genügt, wenn sie auf einem Kontoauszug erfolgen. 

(2) Duldet das Kreditinstitut die Überziehung eines laufenden Kontos und wird das Konto 
länger als drei Monate überzogen, so hat das Kreditinstitut den Darlehensnehmer über den 
Jahreszins, die Kosten sowie die diesbezüglichen Änderungen zu unterrichten; dies kann in 
Form eines Ausdrucks auf einem Kontoauszug erfolgen. 

§ 494 Rechtsfolgen von Formmängeln 

(1) Der Verbraucherdarlehensvertrag und die auf Abschluss eines solchen Vertrags vom 
Verbraucher erteilte Vollmacht sind nichtig, wenn die Schriftform insgesamt nicht eingehalten 
ist oder wenn eine der in § 492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 1 bis 6 vorgeschriebenen Angaben fehlt. 

(2) Ungeachtet eines Mangels nach Absatz 1 wird der Verbraucherdarlehensvertrag gültig, 
soweit der Darlehensnehmer das Darlehen empfängt oder in Anspruch nimmt.Jedoch ermä-
ßigt sich der dem Verbraucherdarlehensvertrag zugrunde gelegte Zinssatz (§ 492 Abs. 1 
Satz 5 Nr. 4) auf den gesetzlichen Zinssatz, wenn seine Angabe, die Angabe des effektiven 
oder anfänglichen effektiven Jahreszinses (§ 492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 5) oder die Angabe des 
Gesamtbetrags (§ 492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2, Abs. 1a) fehlt. Nicht angegebene Kosten werden 
vom Darlehensnehmer nicht geschuldet. Vereinbarte Teilzahlungen sind unter Berücksichti-
gung der verminderten Zinsen oder Kosten neu zu berechnen. Ist nicht angegeben, unter 
welchen Voraussetzungen preisbestimmende Faktoren geändert werden können, so entfällt 
die Möglichkeit, diese zum Nachteil des Darlehensnehmers zu ändern. Sicherheiten können 
bei fehlenden Angaben hierüber nicht gefordert werden; dies gilt nicht, wenn der Nettodarle-
hensbetrag 50.000 Euro übersteigt. 

(3) Ist der effektive oder der anfängliche effektive Jahreszins zu niedrig angegeben, so ver-
mindert sich der dem Verbraucherdarlehensvertrag zugrunde gelegte Zinssatz um den Pro-
zentsatz, um den der effektive oder anfängliche effektive Jahreszins zu niedrig angegeben 
ist. 

§ 495 Widerrufsrecht 

(1) Dem Darlehensnehmer steht bei einem Verbraucherdarlehensvertrag ein Widerrufsrecht 
nach § 355 zu. 
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(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf die in § 493 Abs. 1 Satz 1 genannten Verbraucher-
darlehensverträge, wenn der Darlehensnehmer nach dem Vertrag das Darlehen jederzeit 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne zusätzliche Kosten zurückzahlen kann. 

§ 498 Gesamtfälligstellung bei Teilzahlungsdarlehen  

(1) Wegen Zahlungsverzugs des Darlehensnehmers kann der Darlehensgeber den Verbrau-
cherdarlehensvertrag bei einem Darlehen, das in Teilzahlungen zu tilgen ist, nur kündigen, 
wenn 

1.der Darlehensnehmer mit mindestens zwei aufeinander folgenden Teilzahlungen ganz o-
der teilweise und mindestens 10 Prozent, bei einer Laufzeit des Verbraucherdarlehensver-
trags über drei Jahre mit fünf Prozent des Nennbetrags des Darlehens oder des Teilzah-
lungspreises in Verzug ist und 

2. der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung 
des rückständigen Betrags mit der Erklärung gesetzt hat, dass er bei Nichtzahlung innerhalb 
der Frist die gesamte Restschuld verlange. Der Darlehensgeber soll dem Darlehensnehmer 
spätestens mit der Fristsetzung ein Gespräch über die Möglichkeiten einer einverständlichen 
Regelung anbieten. 

(2) Kündigt der Darlehensgeber den Verbraucherdarlehensvertrag, so vermindert sich die 
Restschuld um die Zinsen und sonstigen laufzeitabhängigen Kosten des Darlehens, die bei 
staffelmäßiger Berechnung auf die Zeit nach Wirksamwerden der Kündigung entfallen. 

(3) Bei Immobiliardarlehensverträgen gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass der Darlehens-
nehmer mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise und 
mindestens 2,5 Prozent des Nennbetrags des Darlehens in Verzug sein muss. 

§ 766 Schriftform der Bürgschaftserklärung 

Zur Gültigkeit des Bürgschaftsvertrags ist schriftliche Erteilung der Bürgschaftserklärung er-
forderlich. Die Erteilung der Bürgschaftserklärung in elektronischer Form ist ausgeschlossen. 
Soweit der Bürge die Hauptverbindlichkeit erfüllt, wird der Mangel der Form geheilt. 

§ 823 Schadensersatzpflicht 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das 
Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen 
zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen 
bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses 
auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. 

§ 827 Ausschluss und Minderung der Verantwortlichke it 

Wer im Zustand der Bewusstlosigkeit oder in einem die freie Willensbestimmung ausschlie-
ßenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit einem anderen Schaden zufügt, ist 
für den Schaden nicht verantwortlich. Hat er sich durch geistige Getränke oder ähnliche Mit-
tel in einen vorübergehenden Zustand dieser Art versetzt, so ist er für einen Schaden, den er 
in diesem Zustand widerrechtlich verursacht, in gleicher Weise verantwortlich, wie wenn ihm 
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Fahrlässigkeit zur Last fiele; die Verantwortlichkeit tritt nicht ein, wenn er ohne Verschulden 
in den Zustand geraten ist. 

§ 828 Minderjährige 

(1) Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem 
anderen zufügt, nicht verantwortlich. 

(2) Wer das siebente, aber nicht das zehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für den Schaden, 
den er bei einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug, einer Schienenbahn oder einer Schwebe-
bahn einem anderen zufügt, nicht verantwortlich. Dies gilt nicht, wenn er die Verletzung vor-
sätzlich herbeigeführt hat. 

(3) Wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist, sofern seine Verantwortlichkeit nicht 
nach Absatz 1 oder 2 ausgeschlossen ist, für den Schaden, den er einem anderen zufügt, 
nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur 
Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat. 

§ 1629a Beschränkung der Minderjährigenhaftung 

(1) Die Haftung für Verbindlichkeiten, die die Eltern im Rahmen ihrer gesetzlichen Vertre-
tungsmacht oder sonstige vertretungsberechtigte Personen im Rahmen ihrer Vertretungs-
macht durch Rechtsgeschäft oder eine sonstige Handlung mit Wirkung für das Kind begrün-
det haben, oder die auf Grund eines während der Minderjährigkeit erfolgten Erwerbs von 
Todes wegen entstanden sind, beschränkt sich auf den Bestand des bei Eintritt der Volljäh-
rigkeit vorhandenen Vermögens des Kindes; dasselbe gilt für Verbindlichkeiten aus Rechts-
geschäften, die der Minderjährige gemäß §§ 107, 108 oder § 111 mit Zustimmung seiner 
Eltern vorgenommen hat oder für Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, zu denen die El-
tern die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts erhalten haben. Beruft sich der volljährig 
Gewordene auf die Beschränkung der Haftung, so finden die für die Haftung des Erben gel-
tenden Vorschriften der §§ 1990, 1991 entsprechende Anwendung. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Verbindlichkeiten aus dem selbständigen Betrieb eines Erwerbsge-
schäfts, soweit der Minderjährige hierzu nach § 112 ermächtigt war, und für Verbindlichkei-
ten aus Rechtsgeschäften, die allein der Befriedigung seiner persönlichen Bedürfnisse dien-
ten. 

(3) Die Rechte der Gläubiger gegen Mitschuldner und Mithaftende, sowie deren Rechte aus 
einer für die Forderung bestellten Sicherheit oder aus einer deren Bestellung sichernden 
Vormerkung werden von Absatz 1 nicht berührt. 

(4) Hat das volljährig gewordene Mitglied einer Erbengemeinschaft oder Gesellschaft nicht 
binnen drei Monaten nach Eintritt der Volljährigkeit die Auseinandersetzung des Nachlasses 
verlangt oder die Kündigung der Gesellschaft erklärt, ist im Zweifel anzunehmen, dass die 
aus einem solchen Verhältnis herrührende Verbindlichkeit nach dem Eintritt der Volljährigkeit 
entstanden ist; Entsprechendes gilt für den volljährig gewordenen Inhaber eines Handelsge-
schäfts, der dieses nicht binnen drei Monaten nach Eintritt der Volljährigkeit einstellt. Unter 
den in Satz 1 bezeichneten Voraussetzungen wird ferner vermutet, dass das gegenwärtige 
Vermögen des volljährig Gewordenen bereits bei Eintritt der Volljährigkeit vorhanden war. 
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